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Ehrenpatenschaftsurkunde

Bürgermeister Tilo Lorenz mit Neele Schulz und deren Eltern Karola 
Schulz und Jens Wachholz.

Am 24. April 2014 übergab Bürgermeister Tilo Lorenz der am 
20.02.2014 geborenen Neele Schulz im Beisein der Eltern die 
Ehrenpatenschaftsurkunde und das Patengeschenk des Bun-
despräsidenten und wünschte dem Kind eine behütete und 
gesicherte Zukunft.
Die Ehrenpatenschaft hat in erster Linie symbolischen Cha-
rakter.
Der Bundespräsident bringt mit der Übernahme der Ehrenpa-
tenschaft die besondere fürsorgende Verpflichtung unseres 
Staates für kinderreiche Familien zum Ausdruck. Sie stellt die 
besondere Bedeutung heraus, die Familie und Kinder für unser 
Gemeinwesen haben. Das Patenkind erhält eine Patenschafts-
urkunde und als Patengeschenk eine finanzielle Unterstützung 
in Höhe von 500 Euro.

Einladung

Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner der Orts-
teile Cammin, Godenswege und Riepke,

hiermit lade ich Sie recht herzlich zur Einwohnerversamm-
lung am Donnerstag, dem 19. Juni 2014, um 19:00 Uhr, 
in das Vereinshaus Lindenstraße 4 in Cammin ein.
In dieser Einwohnerversammlung möchte ich Sie über allge-
meine Entwicklungen in unserer Stadt und in den Ortsteilen 
informieren.
Erstmalig haben Sie die Möglichkeit, im Rahmen einer 
Einwohnerversammlung Ihren Ortsvorsteher zu wählen.
Vorschläge zur Wahl können natürlich noch unmittelbar in 
der Versammlung eingebracht werden.

Bei konkreten Hinweisen oder Fragen wenden Sie sich bitte 
vorab per E-Mail an Frau Bauermeister i.bauermeister@
stargarder-land.de

Mit freundlichen Grüßen

gez. Tilo Lorenz
Bürgermeister

Einladung

Sehr geehrte Einwohnerinnen und Einwohner der Orts-
teile Teschendorf, Loitz und Gramelow,

hiermit lade ich Sie recht herzlich zur Einwohnerversamm-
lung am Mittwoch, dem 18. Juni 2014 um 19:00 Uhr im 
Gutshaus Gramelow ein.
In dieser Einwohnerversammlung möchte ich Sie über allge-
meine Entwicklungen in unserer Stadt und in den Ortsteilen 
informieren.
Erstmalig haben Sie die Möglichkeit, im Rahmen einer 
Einwohnerversammlung Ihren Ortsvorsteher zu wählen.
Vorschläge zur Wahl können natürlich noch unmittelbar in 
der Versammlung eingebracht werden.

Bei konkreten Hinweisen oder Fragen wenden Sie sich bitte 
vorab per E-Mail an Frau Bauermeister i.bauermeister@
stargarder-land.de

Mit freundlichen Grüßen

gez. Tilo Lorenz
Bürgermeister

Informationen aus der Meldestelle

Werte Einwohner der Ortsteile Cammin, Godenswege und Riepke!
Die Gemeinde Cammin wurde mit dem 25.05.2015 in das Gebiet der Stadt Burg Stargard eingemeindet, d. h. die Orte 
Cammin, Riepke und Godenswege wurden Ortsteile der Stadt Burg Stargard.
Bitte denken Sie daran, dass die neue Anschrift in den Personalausweis eingetragen werden muss.
Für die Änderung der Dokumente nutzen Sie bitte unsere Sprechzeiten.
Dienstag, Mittwoch, Donnerstag jeweils 8:30 Uhr bis 12:00 Uhr, Dienstag 13.30 Uhr bis 18:00 Uhr und Donnerstag 13:30 
Uhr bis 16:00 Uhr.
Am Donnerstag, dem 26.06.2014, öffnet die Meldestelle zusätzlich bis 18:00 Uhr.

Die Ihnen für die Ummeldung Ihres Kraftfahrzeugs entstandenen Kosten werden Ihnen, nach Vorlage eines Zahlungsbe-
legs, unter Angabe Ihrer Bankverbindung erstattet.

Neue Gleichstellungsbeauftragte

Mit Beschluss der Stadtvertretung vom 14. Mai 2015 
wurde Frau Inge Düsing, wohnhaft in Burg Stargard, 
Weinbergsweg 15 a zur ehrenamtlichen Gleichstellungs-
beauftragten für die Dauer von fünf Jahren bestellt.
Die Gleichstellungsbeauftragte hat die Aufgabe, zur 
Verwirklichung der Gleichberechtigung von Frauen und 
Männern in der Gemeinde beizutragen. Frau Düsing ist 
telefonisch erreichbar unter Burg Stargard (039603 21084) 
oder per Mail unter: guenter_duesing@gmx.de.
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Das Bauamt informiert:

Aufgrund mehrerer Nachfragen informiert das Bau-
amt über den aktuellen Stand zu dieser Maßnahme

Der Radweg entlang der Kreisstraße MST 35 wurde im Februar 
2014 nachträglich in den Entwurf des Radwegekonzeptes des 
Landkreises Mecklenburgische Seenplatte aufgenommen.
Der Bedarf für diesen Radweg wurde im März 2014 durch eine 
zweitägige Verkehrszählung nachgewiesen.
Im Kreisausschuss wurde am 15.04.2014 erklärt, dass die 
gesamte Baumaßnahme von Burg Stargard nach NB-Ost Be-
standteil des Konzeptentwurfes geworden ist. Die Teilstrecke 
von Lindenhof nach Carlshöhe wird man als Bauabschnitt I 
bezeichnen. Dieser BA I ist Bestandteil der zum Radwegekon-
zept zählenden Vorhabenliste 2014 - 2016. Er soll also zuerst 
errichtet werden und zwar auf der westlichen Straßenseite. 
Der BA II von Burg Stargard nach Lindenhof ist zeitlich noch 
nicht eingeordnet.
Am 28.04.2014 hat der Kreistag das Radwegekonzept einstim-
mig beschlossen.
In den nächsten Tagen soll durch den Landkreis eine Geneh-
migungsplanung für den BA I in Auftrag gegeben werden. Erst 
wenn diese vorliegt, kann der Landkreis Fördermittel in Schwerin 
beantragen.
Die Stadt Burg Stargard wird sich auch weiterhin für eine zü-
gige Vorbereitung und Realisierung des Radweges von Burg 
Stargard nach Neubrandenburg-Ost einsetzen.

Wohngebiet Sannbruch-Ost

Im Wohngebiet Sannbruch-Ost sind die Straßen der Bauab-
schnitte I und II in 2012 fertiggestellt worden.
Der Bebauungsgrad in den Bauabschnitten 3 – 8 ist so weit 
vorangeschritten, dass die Stadt die Fertigstellung aller Straßen 
genehmigt hat.
Die Baufirma Baukontor Lange Feldberg GmbH wird damit am 
01.07.2014 beginnen.
Die verschiedenen Straßen sollen dabei in folgender Reihen-
folge fertiggestellt werden:
a)  Warkenbruch
b)  Kienbruch
c)  Feldstraße
d)  Am Brink (zw. Kienbruch und Schönbruch)
e)  Schönbruch
f)  Am Brink und Am Teufelsbruch vom Quastenberger Damm 

bis zum Anschluss.
Die Arbeiten umfassen im Wesentlichen das Hochziehen der 
Schächte und Armaturen, das Einbetonieren von Hoch- und 
Tiefborden, die Pflasterarbeiten und die Straßenbeleuchtung 
in den öffentlichen Straßen.
Für die unumgänglichen Sperrmaßnahmen u. ä. wird um Ver-
ständnis gebeten. Mit der Baufirma ist abgestimmt, dass diese 
Maßnahmen nur im wirklich notwendigen Umfang erfolgen.

Bautenstand in der Straße Warkenbruch.

Eingeschränkte Halteverbotszone

Aus gegebenem Anlass weisen wir nochmals auf die Be-
reiche der eingeschränkten Halteverbotszone hin und bitten 
um deren Einhaltung.
Entsprechend der Beschlussfassung der Stadtvertretung 
ist seit dem 20.12.2013 in folgenden Straßen eine einge-
schränkte Halteverbotszone eingerichtet worden:

-  Kurze Straße
-  Lange Straße
-  Am Jungfernbrunnen
-  Am Winkel
-  Burgstraße
-  Sabeler Weg
-  Rosenstraße
-  Gartenstraße
-  Blumenstraße
-  Neue Straße
-  Am Stubbenteich
-  Bachstraße
-  Klüschenbergstraße.

In eingeschränkten Halteverbotszonen (Vorschriftszeichen 
290) verbietet es Fahrzeugführern, auf der Fahrbahn länger 
als drei Minuten zu halten, ausgenommen zum Ein- oder Aus-
steigen oder zum Be- oder Entladen. Das dauerhafte Parken ist 
ausschließlich in markierten Parkflächen oder ausgewiesenen 
Parkbereichen erlaubt.
Besonders ist der Bereich der Zufahrt zur Brücke an der Burg-
straße sowie die Kreuzung Burgstraße/Am Winkel zu beachten.

Wer vermisst diesen hübschen Kater?

Er hat schwarzes, langhaariges Fell, grüne Augen und 
kommt morgens und abends zum Fressen, möchte gern 
ins Haus, verträgt sich mit anderen Artgenossen.
Bitte melden bei Martina Hahn, Tel. 039603 23222.

Zugelaufener Kater.
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Handwerker in dritter Generation

Von jeher gehört zur Tradition der Handwerker, ihr 
Gewerk an die nachfolgende Generation weiter 
zugeben. In Burg Stargard tat dies neben anderen 
auch die Familie Mietzner. 

Im Jahr 1938 übernahm Paul Mietzner die Satt-
lerei von Friedrich Knoll in der Kurzen Straße 
15 in Burg Stargard. Er fertigte Pferdegeschirre 
und stellte Matratzen her, deren Füllung aus Heu 
bestand. Sein Sohn Günter Mietzner übernahm 
1970 die Werkstatt und wirkte als Polsterer und 
Sattler. Nicht selten zog es ihn auf die umlie-
genden Güter zu Reparaturarbeiten. 

1998 übernahm sein Sohn Steffen Mietzner als 
Raumausstatter die Firma. Die Familie Mietzner 
arbeitet in dritter Generation als Handwerks-
betrieb selbständig. Dabei gehörten sie der 
Handwerkskammer und der jeweiligen Innung 
an. Steffen Mietzner ist Vorstandsmitglied im 
Gewerbeverein Burg Stargard. Die Bilder zei-
gen Großvater Paul Mietzner und Vater Günter 
Mietzner in ihrer Werkstatt. Vielen Dank an Fa-
milie Mietzner für die Bilder und die Auskünfte 
zur Firmengeschichte.

Möchten auch Sie aus der Geschichte Ihres 
Handwerksbetriebs erzählen und in der Stargar-
der Zeitung darüber lesen oder in unserem neuen 
Buch Berücksichtigung finden, dann melden Sie 
sich bei uns. Wir suchen Bilder und Geschichten 
aus dem Handwerkerleben in Burg Stargard.

D. Wegner
Mitglied der AG Chronik Burg Stargard

Ansprechpartner:
Dietmar Wegner, Telefon 039603 20950 und 
Claudia Beuthin, Chronik, Telefon 039603 22854

Paul Mietzner, Polsterer und Sattler

Günter Mietzner, Polsterer und Sattler

PROGRAMM Stargarder Sommerfest
Samstag 14. Juni 2014 an der Regionalen Schule

11:00 Uhr Eröffnung mit dem Bürgermeister und den 
Wildberger Blasmusikanten

12:00 Uhr Auftritt der KITA Märchenwald
12:45 Uhr Programm der Regionalen Schule Burg 

Stargard
13:30 Uhr Ehrung „Schönste Rose 2014“
14:00 Uhr Vorführung Feuerwehr 
 auf dem Freigelände
14:30 Uhr Heimatchor Burg Stargard
15:00 Uhr Andrea Berg Double Show
16:00 Uhr Comedy mit Leif Tennemann
17:00 Uhr Musik mit Michelle Vorpahl
ab 19:00 Uhr Livemusik mit der Band Respekt und DJ 

Scherbi
23:00 Uhr Flammen im Spiel, Feuershow

Rahmenprogramm: 

Kinderanimation mit Hüpfburg, Piratenparty, Ponyreiten und 
Kinderschminken, Fahrzeugschau der Bundeswehr, Segway 
Parcours und Geräteschau der Freiwilligen Feuerwehr Burg 
Stargard
Änderungen vorbehalten!
EINTRITT FREI!

Mit freundlicher Unterstützung:



Stargarder Zeitung – 6 – Nr. 05/2014

Veranstaltungen Juni 2014
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Unbedingt vormerken!

In der Stadtbibliothek findet am 4. Juni 2014 um 19:00 Uhr ein Lichtbildervortrag statt.
Da das Interesse zu den sensationellen Funden auf der Burg ungebrochen ist und das Telefon im Museum nicht stillstehen 
will, haben wir schnell reagiert und bieten zu dieser aktuellen Thematik einen sehr interessanten Lichtbildervortrag mit 
unserem Museumsleiter Frank Saß an. Unter der großen Überschrift „Alte Mauern und geheimnisvolle Gänge“ wird 
Ihnen ein spannender Vortrag zu den neuesten Funden und einem fast vergessenen Palast auf der Burg präsentiert, 
den Sie nicht verpassen dürfen.
Kartenvorverkauf und Reservierung ab 26. Mai 2014 in der Stadtbibliothek, Tel. 039603 25358 oder in der Touristinfor-
mation unserer Stadt, Tel. 039603 25355.

Aufruf!
Wie schon in den vergangenen Jahren so werden auch 
in diesem Jahr beim Stargarder Sommerfest, am 14. Juni 
2014, Preise für die drei schönsten Rosen verliehen. Der 
erste Preis ist auch diesmal wieder die begehrte Jahres-
plakette „Schönste Rose 2014“.
Alle Rosenliebhaber der Stadt Burg Stargard sind hiermit 
aufgerufen, aus diesem Anlass ihre Rosen besonders 
schön herauszuputzen.
Eine Woche vor dem Sommerfest wird eine Jury unter-
wegs sein und eine Bewertung der Rosen im öffentlichen 
Bereich der Altstadt vornehmen.
Wie im vorigen Jahr, bei der Preisverleihung verspro-
chen, können sich auch Rosenfreunde aus den Wohn-
gebieten um eine Bewertung bewerben. Richten Sie in 
diesem Fall Ihre Bewerbung telefonisch an die Tourist-
Information, Tel. 039603 25355.
Seien Sie herzlich eingeladen zum „Stargarder Sommerfest“ 
ab 11:00 Uhr an der Regionalen Schule.

Schönste Rose des Jahres 2013, der Blumen- und Rosengarten 
der Familie Brandt.

Regionale Schule

Potenziale erkennen

Schülerinnen und Schüler der 7. Klassen der Regionalen 
Schule Burg Stargard testen ihre Fähigkeiten
Am 28.04.2014 fuhren die 7. Klassen nach Neubrandenburg zur 
Berufsschule. Hier nahmen sie im Rahmen der Berufsfrühori-
entierung an einer Potenzialanalyse teil. Im Mittelpunkt standen 
Überlegungen zu einer Berufswahl. In mehreren Stationen konn-
ten die Schülerinnen und Schüler Antwort auf Fragen finden, wie 
zum Beispiel: Welche Fähigkeiten und Fertigkeiten besitze ich? 
Was kann ich gut? In welchen Bereichen habe ich Probleme? 

Dabei ging es u. a. um Teamfähigkeit, logisches Denken und 
Leitungsqualitäten.
Mit Engagement und Ehrgeiz versuchten alle ihr Bestes zu geben 
und gestellte Aufgaben zu lösen. In einigen Wochen werden sie 
dann das Ergebnis mitgeteilt bekommen.
Trotz eines engen zeitlichen Rahmens, der den Kindern viel ab-
verlangte, hatten die meisten viel Spaß.

M. Panthen
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Lesewettstreit in der Grundschule „Kletterrose“  
Burg Stargard

Die Schüler der Grundschule „Kletterrose“ Burg Stargard führten 
am 29.04.2014 anlässlich ihres Literaturtages einen Lesewett-
streit der besten Vorleser jeder Klasse durch. Dieser wurde von 
der Sparkasse Mecklenburg - Strelitz, der Thaliabuchhandlung 
sowie des Nordkuriers mit Spenden in Form von wunderbaren 
Preisen unterstützt. Hierfür wollen wir recht herzlichen Dank 
sagen. Unser Dank gilt auch Frau Weller von der Buchhandlung 
Thalia, die niemals bei derartigen Veranstaltungen fehlt und 
schon oft, auch in der Vergangenheit bei Lernfesten jeglicher Art 
ihre persönliche Unterstützung anbot. So stand dem Gelingen 
unseres Lesewettbewerbes nichts mehr im Wege.
Schon im Vorfeld wurden Plakate und Fantasiefiguren für die 
Ausgestaltung des Kaffees sowie der Klassenräume im Werkun-
terricht gefertigt. Der Lesewettstreit umfasste zwei Kategorien, in 
denen Punkte für die Bewertung erteilt wurden. Zum einen gab 
es einen Raum, in denen man sich einen Text still erarbeiten 
musste und zum anderen gab es die Vorleseräume.
Dort saßen die Jurymitglieder wie Frau Weller von der Thalia 
Buchhandlung, Lehrer und natürlich auch Schüler wie Fabienne 
Schumann, Neele Kröger und Jule Fiebelkorn.
Ganz fasziniert waren alle vom Lesevortrag der Sophie Müller 
aus der Klasse 3d. Es war ein großes Erlebnis, diesem Mädchen 
zuzuhören. Als Dankeschön für einen so emotionalen Vortrag, 
durfte sie ihren Beitrag nochmals bei der Siegerehrung darbieten.
Insgesamt kann man sagen, dass sich alle Kinder, die an diesem 
Wettbewerb teilnahmen, sehr viel Mühe gaben.
Dank auch noch einmal an alle Akteure dieses gelungenen Tages.

Kerstin Voß
(Fachzirkelleiter Deutsch)

Das Känguru springt 

Im März ging das Känguru an den Start. Bundesweit beteiligten 
sich Schüler der Klassen 3 bis 13 an diesem mathematischen 
Wettbewerb, der von der Humboldt- Universität Berlin ausge-
tragen wird. Ziel war es, möglichst viele Punkte zu sammeln. 
Es konnten 150 Punkte erreicht werden. Das war gar nicht 
so leicht! Anders als in einer Mathematikarbeit wurden die 
Punkte für eine falsch gelöste Aufgabe wieder abgezogen. 
Aus unserer Schule zeigten 19 Kinder ihr Talent am Knobeln. 
Es wurde gerechnet, probiert und kombiniert. Für jeden hat 
sich die Teilnahme gelohnt. Alle bekamen als Anerkennung 
eine Urkunde sowie ein interessantes Spiel. Den weitesten 
Sprung an unserer Schule, nämlich 11 aufeinanderfolgende 
richtige Lösungen, schaffte Gloria Grunewald. Dafür erhielt sie 
das aktuelle Känguru-T-Shirt.

Hier noch einmal alle emsigen Tüftler im Überblick!
Klasse 3
Louis Krüger  Klasse 3d  82,50 Punkte
Marek Töpfer  Klasse 3a   77,75 Punkte
Sophie Müller  Klasse 3d   64,25 Punkte
Ole Pingel  Klasse 3d   63,75 Punkte 
Jonathan Kröger  Klasse 3b   60,25 Punkte
Elly Böttcher  Klasse 3a  52,75 Punkte
Amelie Thoms  Klasse 3b  50,50 Punkte
Benjamin Schmerse  Klasse 3c   49,50 Punkte
Elorie Schaefer  Klasse 3b   48,75 Punkte
Ben Dreßler  Klasse 3c   42,25 Punkte
Eric Gohrs  Klasse 3d   39,00 Punkte

Klasse 4
Malene Fröiland  Klasse 4b  98,75 Punkte
Ole Bergmann  Klasse 4b  97,50 Punkte
Charlotte Bühring  Klasse 4c  95,00 Punkte
Gloria Grunewald  Klasse 4c  94,75 Punkte
Joey Sternekieker  Klasse 4c  67,75 Punkte
Larissa Kollmorgen  Klasse 4a  61,25 Punkte
Enzo Pieper  Klasse 4a  57,00 Punkte
Lily-Rose Popko  Klasse 4b  52,25 Punkte

Frau Wolfgramm
Grundschule „Kletterrose“

Grundschule „Kletterrose“

Unsere Klassenfahrt nach Steinmühle

Gruppenbild

Bootstour

Da es mit dem Fahrrad auf Klassenfahrt gehen sollte, mus-
sten alle Schüler, die am 25.04. anstehende Fahrradprüfung 
erfolgreich bestehen. „Alle Geschafft!“, die erlösende Nachricht 
erreichte uns noch rechtzeitig.
Nun machten wir uns am 28.04. gut ausgerüstet mit Helmen und 
Sicherheitsweste auf nach Steinmühle. Alle waren sehr aufgeregt. 
Natürlich begleiteten uns auch einige Eltern. Das Wetter war 
super. Unser Weg führte uns durch Godenswege, Blankensee, 
Groß Schönfeld und Carpin.
Einer erlebnisreichen Woche stand nun nichts mehr im Wege. 
Schnell erkundeten wir das Gelände. Wir nutzten viele Angebote 
des Schulwaldheimes.
So waren wir unter fachkundiger Leitung im Wald unterwegs, 
entdeckten Tierspuren, untersuchten den Waldboden, spielten 
und versuchten, den Geräuschen des Waldes zu lauschen. Uns 
beeindruckten besonders die Baumpilze, der Biberbau, die Eis-
vögel und die vielen kleinen Waldbewohner. Etwas genervt waren 
wir von den Mücken. Aber auch das gehört dazu. Jeden Abend 
suchten wir uns nach Zecken ab. Schnell verging unsere Woche, 
denn es war nie langweilig. Es gab eine Disco, wir bastelten mit 
Naturmaterialien, gingen Fußball und Tischtennis spielen, angel-
ten, fuhren mit dem Ruderboot, grillten, machten ein Lagerfeuer 
und eine Dämmerungswaldwanderung.
Glücklich kamen wir wieder am 2. Mai gegen Mittag an der Schule 
an. Wir freuten uns, dass alle gut durchgehalten haben und kei-
ner eine Panne hatte. Ein Großes Dankeschön an Frau Müller, 
Herr Helmig, Herr Kühl, Frau Genz, Herr Köpke und an Familie 
Stehlmann für den Koffertransport sowie an die Muttis, die uns 
mit Getränken und Kuchen überraschten.
Dem Team des Schullandheimes ein großes Lob für die tolle 
Betreuung.

Frau Apitzsch und die Klasse 4a
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Zu einer festen Tradition ist der Besuch des Behindertenver-
bandes bei uns in der Kita „Am Märchenwald“ schon längst 
geworden.Doch dieses Mal fand ein erstes gemeinsames 
Treffen in unserer Gruppe statt.
Jetzt sind auch wir alle drei bzw. vier Jahre alt.
Am 24.03.2014 war es soweit. Große Aufregung verbreitete 
sich unter den Kindern.
Alle waren gespannt, wie der Nachmittag wohl verlaufen wird.

Am Vormittag halfen alle Kinder emsig beim Backen. In ge-
mütlicher Runde begann das Zusammentreffen bei frischem 
Kaffee und leckerem, selbstgebackenem Kuchen.
Beim gemeinsamen Spielen und Basteln von Osterschmuck 
fand der Nachmittag einen schönen Abschluss.
Wir freuen uns schon auf ein nächstes Wiedersehen.

Die Kinder und Erzieher der „Hase und Igel“ Gruppe

Integrative Kita „Märchenwald“

Sport ist Spitze!

Auch dieses Jahr lud der Vfl Burg Stargard die drei Kitas aus Burg Stargard zum 
jährlichen Hallensportfest in die Turnhalle der Regionalschule ein. Um 9:00 Uhr 
wurde dann das Sportfest mit einem kräftigen „Sport ist Spitze“ eröffnet. Die 
Kinder und Erzieher konnten sich im Anschluss der Eröffnung, unter Anleitung 
der Übungsleiter kräftig aufwärmen, bevor es an den Stationskreis ging. Es 
gab viele Stationen, an denen die Kinder, unter anderem das Gleichgewicht, 
ihre Schnelligkeit oder ihre Kraft unter Beweis stellen mussten. Oft staunten 
die Erzieher über die erbrachte Leistung der Kinder. In zwei Disziplinen wur-
den auch schon direkt kleine Sieger ermittelt, wobei es zum einen hieß „Stark 
wie ein Bär“ wo die Kinder einen zwei Kilo schweren Medizinball so weit wie 
möglich werfen mussten. Und zum anderen hieß es „Flink wie ein Wiesel“, 
wo die Zeit für einen Kurzstreckensprint gestoppt wurde, um das schnellste 
Wiesel zu ermitteln. Zum Abschluss der sportlichen Aktivitäten gab es noch ein 
Staffelfinale, welches den Kindern nicht nur Kraft und Schnelligkeit abforderte, 

sondern auch Geschicklichkeit und Teamgeist. 
Am Ende konnte jedem Kind eine Medaille und 
jeder Kita ein Pokal übergeben werden. Das es 
ein Erfolg war, spiegelte sich in den Augen der 
Kinder wieder. Für die Kinder und Erzieher war 
es ein toller aktiver Vormittag und wir freuen uns 
auf das angekündigte Sportfest im Sommer, 
welches auf dem Sportplatz stattfinden soll.
Wir bedanken uns bei dem Vfl Burg Stargard 
für das gelungene Sportfest mit einem kräftigen 
„Sport ist Spitze“
Die Kinder und Erzieher der Kita“ Am Mär-
chenwald“

Aufregung in der „Hase und Igel“ Gruppe
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Ausstellung „Dialog im Dunkeln“

Genau diese Erfahrung konnten acht Jugendliche der Jugend-
zentren Blankensee und Burg Stargard machen, die mit den 
beiden Leitern der Jugendzentren die Reise nach Hamburg 
vom 15.04. - 16.04.14 antraten.
In der Ausstellung „Dialog im Dunkeln“ geht es darum, den 
Sinn des Sehens nicht mehr zur Verfügung zu haben, son-
dern sich auf seine restlichen Sinne zu verlassen. Blinde und 
sehbehinderte Mitarbeiter übernahmen die Führung unserer 
zwei Gruppen. Der Rollentausch, der sich hierbei ergab, war 
für jeden von uns eine Erfahrung, die er wohl sein Leben lang 
nicht vergessen wird. Denn blinde Menschen wurden für uns 
zu Botschaftern einer Kultur ohne Bilder. In dieser Kultur ohne 
Bilder (d. h. in komplett lichtlosen Räumen) bewegten wir uns 
mit einem Blindenstock und unseren restlichen vier Sinnen. Es 
gab vieles zu entdecken z. B. wie fühlt sich Obst und Gemüse 
an, ohne es zu sehen, wie komme ich über ein Hindernis, 
ohne zu wissen wo es steht oder wie bestelle ich etwas zu 
Trinken/ zu Essen und bezahle diese und woher weiß ich, 
ob das Wechselgeld stimmt? Am Ende der Tour durften die 
Jugendlichen ihre Eindrücke und aufkommenden Fragen an 
den blinden oder sehbehinderten Guide stellen, wobei u.a. 
die Fragen aufkamen: Wie können blinde Menschen den Tag 
von der Nacht unterscheiden oder wie suchen sie sich ihre 
Kleidung aus?
Unserer Meinung nach ist „Dialog im Dunkeln“ ein beeindru-
ckender aber gleichzeitig auch ein bedrückender Rollentausch, 
der in jeder Hinsicht zum Nachdenken anregt.

Jugendzentrum Burg Stargard

Geocaching in Mirow

Unter dem Motto „Erlebniswochenende“ starteten wir mit Kids 
aus dem Jugendzentrum Burg Stargard und dem Jugendzen-
trum Blankensee vom 16.05.14 - 17.05.14 nach Mirow in die 
Jugendherberge. Am Anreisetag hatten wir eine Menge Freizeit 
und nachdem die Kids die Betreuer beim Volleyballtunier be-
siegten, konnten wir unsere eigene Pizza im mittelalterlichen 
Lehmbackofen zubereiten. Das gemütliche Lagerfeuer am 
Abend rundete den Tag ab. 
Am Folgetag stand „Geocaching“ auf dem Tagesprogramm. 
Geocaching ist eine modernere Form der Schnitzeljagd, bei 
der die Gruppe mithilfe eines GPS-Gerätes bestimmte Punkte 
im Wald aufspüren musste, an denen verschiedene Fragen, 
wie „Was ist ein Boskop?“ oder „Welcher Nadelbaum verliert 
im Winter seine Nadeln?“, auf uns warteten. Zudem mussten 
wir zwischendurch weitere, aktivere Aufgaben erfüllen, die 
nur durch Teamwork und Gruppenzusammenhalt zu lösen 
waren, wie beispielsweise die Station „Heißer Draht“, bei der 
die Gruppe ein Seil überqueren musste, ohne es zu berühren.
Zusammenfassend waren es zwei sehr aufregende Tage, an 
denen wir der Natur ein Stück näher kamen und erlebten was 
der Spruch: „Alleine sind wir stark, aber gemeinsam sind wie 
stärker“ wirklich bedeutet. 
An dieser Stelle möchten wir uns recht herzlich bei Karsten 
Schretzmair als 1. Vorsitzenden des JFZ Blankensee e. V. 
bedanken, der zu größten Teil die Finanzierung dieses Aus-
fluges ermöglichte.

Jugendzentrum Burg Stargard
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Kurzmeldungen

Einsätze:
01.04.2014  VKU Lindenhof FF Burg Stargard
  FF Rowa

02.04.2014  Groß Daberkow FF Lindetal
  Garagenbrand

08.04.2014  - Feuer klein - FF Burg Stargard
  Müllverbrennung

19.04.2014  - Technische Hilfe - FF Rowa
  Person in Notlage

21.04.2014  Leppin - Dewitz FF Lindetal
  VKU

22.04.2014  Hochkamp FF Lindetal
  Baumbrand

29.04.2014  Mirow FF Lindetal
  Gefahrguteinsatz

07.05.2014  Woldegk FF Lindetal
  Brand Schleppdach

09.05.2014  - Feuer klein - FF Burg Stargard
  Containerbrand

11.05.2014  Technische Hife FF Rowa
  VKU FF Groß Nemerow

Ausbildung:
- Truppmannlehrgang,
  (Amt Neverin, Amt Stargarder Land, Neubrandenburg)
- Motorkettensägelehrgang,
- Sprechfunkerlehrgang,
- Atemschutzlehrgang,
- Maschinistenlehrgang,
Die Lehrgänge wurden erfolgreich abgeschlossen.

Technik:
Die Feuerwehrtechnik und Geräte des Amtsbereiches Star-
garder Land wurden an der FTZ Neuendorf für das Jahr 2014 
vorgestellt und technisch überprüft.

Amtsausscheid der Feuerwehren des Amtsbereiches Stargarder Land

Amtsfeuerwehr Der Nachwuchs

Mit der Meldung des Amtswehrführers Kamerad Hans- Jür-
gen Lohde an den Amtsleiter Joachim Jünger begann am  
03.05.2014 der Amtsausscheid der Freiwilligen Feuerweh-
ren Burg Stargard, Pragsdorf, Lindetal, Groß Nemerow/Ro-
wa in Dewitz. Als Gäste der Wettkämpfe konnten durch den 
Amtswehrführer der Kreisbrandmeister Norbert Rieger, der 
Kreisbrandmeister a.D. Josef Ausgustin, der Bürgermeister 
der Gemeinde Cölpin Joachim Jünger, der Bürgermeister der 
Gemeinde Holldorf Mario Borchardt, die Bürgermeisterin der 
Gemeinde Lindetal Rosemarie Kroh und der Bürgermeister der 
Gemeinde Pragsdorf Eckhard Beitz begrüßt werden.
Bei den gut besuchten Wettkämpfen, guter Versorgung und 
schönem Wetter war der Amtsausscheid für alle Kameraden 
der Freiwilligen Feuerwehren ein erfolgreicher Tag.

Folgende Ergebnisse wurden erreicht:
Männer - Löschangriff nass-
1. Platz:  Mannschaft Dewitz
2. Platz:  Mannschaft Rowa/Groß Nemerow
3. Platz:  Mannschaft Burg Stargard
Frauen - Löschangriff nass-

Sieger:  Mannschaft Lindetal

Jugend - Löschangriff nass-
1. Platz:  Mannschaft Burg Stargard 1
2. Platz:  Mannschaft Burg Stargard 2
3. Platz:  Mannschaft Teschendorf

Zwerge - kleiner Löschangriff-
Sieger:  Mannschaft Lindetal
Entsprechend der Ergebnisse werden die Mannschaften der 
Männer und Frauen der Wehr Lindetal bei dem Kreisausscheid 
am 12.07.2014 in Neubrandenburg starten.
Ein Dank für die gute Unterstützung gilt den Kampfrichtern aus 
dem Amt Neustrelitz Land, den drei Kampfrichtern von der Wehr 
Cammin und dem Kameraden Eckhard Beitz.
Herzlichen Glückwunsch allen Wettkämpfern und besonders 
den Siegern.

Amtspressewart
Hauptlöschmeister Christoph Breßler
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Verhalten bei Unwetter

Die Zahl der Unwetter ist in den letzten Jahren weiter gestiegen.
Wenn man sich richtig verhält, kann das so manchen Schaden 
abwenden. Nachstehend einige Tipps, wie Sie Schäden vorbeu-
gen können. Die letzten Sommer waren geprägt von heftigen 
Gewittern und Unwettern.
Fast jeden Tag berichtete die Presse über Menschen, die Opfer 
von Blitzschäden geworden sind, deren Heim oder Auto von 
einem umstürzendem Baum getroffen wurde oder deren Hab 
und Gut weggeschwemmt wurde. Sogar eine gesamte Fuß-
ballmannschaft wurde Opfer eines Blitzschlags, wovon ein Teil 
mit schweren Verletzungen im Krankenhaus behandelt werden 
musste. Nach Angaben der Polizei schlug der Blitz in einen der 
Flutlichtmasten am Rand des Spielfeldes ein und wurde über 
den Kunstrasen abgeleitet auf dem die Spieler trainierten.
Noch heute fürchten sich viele Menschen vor Gewittern. Bei die-
sem eindrucksvollen Naturschauspiel kommt es zu Entladungen 
von unglaublicher Stärke und Geschwindigkeit. Gewaltige Blitze 
können große Verwüstungen anrichten.
Dringt ein Blitz in ein Haus ein, entsteht meist erheblicher 
Sachschaden, da nahezu alle elektrische Geräte und Anlagen 
zerstört werden. Durch die hohe Temperatur (mehrere 1.000 
Grad Celsius) besteht die Gefahr eines Brandes.
Für Menschen ist die Gefahr, von einem Blitz getroffen zu wer-
den, zwar nicht sehr hoch, aber dennoch nicht ausgeschlossen. 
Man sollte sich also in Acht nehmen, wenn direkt über Ihnen ein 
Gewitter aufzieht. Gefährlich wird es vor allem auf dem freien 
Feld, im Wald unter hohen Bäumen oder im Wasser.
Feuerwehren und Rettungsdienstorgansationen helfen Ihnen 
sich auf Unwetter einzustellen. Sie geben sinnvolle Ratschläge 
wie man sich insbesondere bei Freilandaufenthalten vor Blitzen 
schützen kann.
Gefahr für Leib und Leben drohen bei Unwettern immer wieder 
durch lose Äste, umstürzende Bäume oder gelöste Dachpfan-

nen. Derart gefährdete Bereiche sollten Sie unbedingt meiden. 
Ist das Gewitter mit Starkregen verbunden, können Straßen 
sehr schnell überflutet werden, durch den Wasserdruck in der 
Kanalisation Kanaldeckel angehoben und versetzt werden. Als 
Verkehrsteilnehmer ist dann höchste Gefahr geboten. Wasser, 
Schlamm und Geröll können ein unüberwindbares Hindernis 
auf der Straße darstellen.
Durch unter Wasser stehende Keller können sich Ölablage-
rungen auf Straßen bilden.
In solchen Fällen sollten Sie sofort die Feuerwehr unter 112 
verständigen.

Amtspressewart
Hauptlöschmeister Christoph Breßler

www.rauchmelder-lebensretter.de

Rauchmelder retten 
auch Dein Leben!

Alexander M. (36 Jahre) 
überlebte einen Schwelbrand,  

nachdem sein Hund  
Momo ein Kabel annagte.

Liebe Natur - und  
Bienenfreunde,

am 05.07.2014 ist es wieder so weit! 
Unser Deutscher Imkertag findet in Alt 
Käbelich auf dem Imkerhof von Herbert 
Sump statt. An diesem Tag wird es für alle 
Interessenten das Imkern zum Anfassen 
geben. Das Bienenmuseum in der alten 
Mühle erlaubt eine Zeitreise durch die 
Imkerpraktiken der letzten hundert Jahre 
und auch ein Blick in den Schleuderraum 
ist gestattet.
Für alle Imker in unserer Region zeigt 
Herr Andreas Erkelenz neuste Methoden 
der Bienenhaltung. Als Stichworte möch-
te ich nur das Imkern im begrenzten Brut-
raum und die Varroabekämpfung durch 
Brutentnahme anführen.
Diese Themen werden beschrieben und 
praktisch gezeigt.
Unser Tag der offenen Tür bietet für alle 
ein reichhaltiges und buntes Programm 
von 10:00 bis 17:00 Uhr. Für das leibliche 
Wohl wird natürlich auch gesorgt und das 
eine oder andere Bieneprodukt kann er-
worben werden. Königinnen und Ableger 
werden ebenfalls angeboten.
Also liebe Natur- und Bienenfreunde - auf 
nach Alt Käbelich am 05.07.2014!
Wir freuen uns auf Sie.

Ihr Woldegker Imkerverein

Brasilianer holen den Pott

Unter dem Motto: „Zu Gast bei Freunden oder Tradition, die 
verbindet“, fand am 1. Mai das 43. Fußball-Mai-Turnier statt.
Schönes Wetter, Hüpfburg für die Kinder, Tombola, Natusch 
kocht Erbseneintopf an der Gulaschkanone, Bratwurst, Kuchen 
und ausreichend Getränke machten das Turnier zu einer ge-
lungenen Veranstaltung. Freunde treffen und über alte Zeiten 
sprechen, das 1. Mai-Turnier ist für viele Tradition geworden. 
Insgesamt kämpften 13 Mannschaften um den begehrten Pokal 
des Bürgermeisters.
Spieler wie Ailton oder Poldinho verwandelten den Sportplatz 
in ein kleines WM Stadion und sorgten für Vorfreude auf die 
kommende Fußball-WM in Brasilien.
Für Stadtmaskottchen Werner ging an diesem Tag ein Traum in 
Erfüllung. Als Kapitän führte er seine Mannschaft zum Vizetitel. 
Eine schöne Geste der Mannschaft „Zum Tröster“.
Hoffentlich ist es kein schlechtes Omen, dass am Ende die 
Brasilianer den Pott gewannen.
Im Namen des Vereins möchte ich mich bei allen Helfern be-
danken.
Besonderer Dank gilt dem Technischen Hilfswerk, der Gaststät-
te „Zur Linde“, der Fleischerei Fratzke und dem Friseursalon 
Trendy.
Bereits jetzt freuen wir uns auf das nächste Jahr. Tradition, die 
verbindet.

Tabellen Vorrunde 
Gruppe A
Platz	 Mannschaft		 Tore	 Punkte	
1.  Die Brasilianer 9:2 16
2. Watzkendorfer SV 6:1 12
3. Alfreds Bande 5:3 10
4. Glasbier Rangers 5:5  9

Foto: bilderbox
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Bekanntmachung des endgültigen Wahlergeb-
nisses der Kommunalwahl am 25.05.2014 zur 
Gemeindevertretung sowie zum Bürgermeister 
der Gemeinde Cölpin
gemäß § 33 Abs. 4 des Gesetzes über die Wahlen im Land Mecklenburg- 
Vorpommern (Landes- und Kommunalwahlgesetzes -LKWG M-V).

Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 
27.05.2014 für das Wahlgebiet Cölpin festgestellt, wie viele Stimmen auf 
jede/n Bewerber/in sowie auf jeden Wahlvorschlag entfallen sind und wer 
damit gewählt ist.
Es ergibt sich danach folgendes Wahlergebnis für die Gemeindevertretung:

Zahl der Wahlberechtigten: 659
Zahl der wählenden Personen: 374
Wahlbeteiligung: 56,8 %
Zahl der gültigen Stimmen: 1072
Zahl der ungültigen Stimmen: 18

Vor- und Familienname Stimmen Sitze_________________________________________________________
Einzelbewerber Jünger  2
Joachim Jünger 250
Einzelbewerber Koch  1
Mathias Koch 181
Einzelbewerber Malhofer  1
Michael Malhofer 172
Einzelbewerber Voith  1
Eberhard Voith 134
Einzelbewerberin Welter-Holz  1
Franziska Welter-Holz 121
Einzelbewerber Rieck  1
Holger Rieck 67
Einzelbewerberin Schmitz  1
Gabriele Schmitz 54

Es sind keine Ersatzpersonen gewählt.

Es ergibt sich weiterhin folgendes Wahlergebnis für die Bürgermeisterwahl:

Zahl der Wahlberechtigten: 659
Zahl der wählenden Personen: 374
Wahlbeteiligung: 56,8 %
Zahl der gültigen Stimmen: 374
Zahl der ungültigen Stimmen: 0

Vor- und Familienname Ja- Stimmen Nein- Stimmen
_________________________________________________________
Einzelbewerber Jünger
Joachim Jünger 300 74

Nach den Stimmzahlen ist damit Joachim Jünger als Bürgermeister ge-
wählt.
Gegen die Gültigkeit der Wahl können gemäß § 35 LKWG M-V alle Wahl-
berechtigten des Wahlgebietes Einspruch erheben. Der Einspruch ist 
innerhalb von zwei Wochen nach Veröffentlichung dieser Bekanntmachung 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Wahlleitung zu erheben.

Burg Stargard, 28.05.2014 

gez. M. Franke
Wahlleitung

Bekanntmachung des endgültigen 
Wahlergebnisses der Kommunalwahl am 
25.05.2014 zur Gemeindevertretung sowie zum 
Bürgermeister der Gemeinde Groß Nemerow
gemäß § 33 Abs. 4 des Gesetzes über die Wahlen im Land Mecklenburg- 
Vorpommern (Landes- und Kommunalwahlgesetzes -LKWG M-V).
Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 
27.05.2014 für das Wahlgebiet Groß Nemerow festgestellt, wie viele Stim-
men auf jede/n Bewerber/in sowie auf jeden Wahlvorschlag entfallen sind 
und wer damit gewählt ist.

Es ergibt sich danach folgendes Wahlergebnis für die Gemeindevertretung:
Zahl der Wahlberechtigten: 1009
Zahl der wählenden Personen: 533
Wahlbeteiligung: 52,8 %
Zahl der gültigen Stimmen: 1552
Zahl der ungültigen Stimmen: 24

Bekanntmachung des endgültigen  
Wahlergebnisses der Kommunalwahl am 
25.05.2014 zur Stadtvertretung  
der Stadt Burg Stargard
gemäß § 33 Abs. 4 des Gesetzes über die Wahlen im Land Mecklenburg- 
Vorpommern (Landes- und Kommunalwahlgesetzes -LKWG M-V).
Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 
27.05.2014 für das Wahlgebiet Burg Stargard festgestellt, wie viele Stim-
men auf jede/n Bewerber/in sowie auf jeden Wahlvorschlag entfallen sind 
und wer damit gewählt ist.
Zahl der Wahlberechtigten:  4476
Zahl der wählenden Personen: 2096
Wahlbeteiligung:  46,8 %
Zahl der gültigen Stimmen:  6095
Zahl der ungültigen Stimmen:  102

Es ergibt sich danach folgendes Wahlergebnis:

Vor- und Familienname Stimmen Sitze_________________________________________________________
CDU  8
Hartmut Rose 299
Heinz Beisheim 281
Steffen Mietzner 263
Jens Bergmann 250
Ulf Gohrs 245
Philipp Hänisch 174
Maike Loßin 147
Ralf-Reiner Herrmann 136
Die Linke  2
Christel Schumann 323
Horst Menzel 172
SPD  1
Thomas Schröder 284
Stargard 2030  1
Dieter Lips 217
FWG  1
Torsten Uecker 273
Einzelbewerber Rösler  1
Andreas Rösler 272
NPD  1
Norman Runge 240
WG Cammin  1
Andreas Stern 127
Einzelbewerber Lützow  1
Siegmund Lützow 167
Es sind Ersatzpersonen in folgender Reihenfolge gewählt:

Vor- und Familienname Stimmen_________________________________________________________
CDU
Stefan Both 129
Jan Wallochny 129
Maren Strege 122
Dennis Grunewald 119
Karsten Weber 106
Carolin Düsing 76
Stefan Philipp 75
Gabriele Koß 52
Diana Sikora 47
Axel Strauch 40
Klaus-Dieter Kinne 39
Sebastian Herrmann 38
Dirk Scheutzow 38
Felix Walther 14
Die Linke
Heinz Boldt 162
Jürgen Zeick 82
Birgit Stralkowski 73
Ursula Löhnert 71
SPD
Klaus-Dieter Ballin 199
Stargard 2030
Thomas Kasan 155
Daniel Schmerse 59
Katja Sievert 39
FWG
Kerstin Simson 115
Ralf Neumann 19
WG Cammin
Wolfgang Fischbach 106  
Gegen die Gültigkeit der Wahl können gemäß § 35 LKWG M-V alle Wahl-
berechtigten des Wahlgebietes Einspruch erheben. Der Einspruch ist 
innerhalb von zwei Wochen nach Veröffentlichung dieser Bekanntmachung 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Wahlleitung zu erheben.
Burg Stargard, 28.05.2014 
gez. M. Franke
Wahlleitung
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CDU
Gudrun Jäger-Sadenwater 56
Bettina Wilhelm-Wiehle 22
Es ergibt sich weiterhin folgendes Wahlergebnis für die Bürgermeisterwahl:
Zahl der Wahlberechtigten: 682
Zahl der wählenden Personen: 388
Wahlbeteiligung: 56,9 %
Zahl der gültigen Stimmen: 386
Zahl der ungültigen Stimmen: 2
Vor- und Familienname Ja-Stimmen Nein-Stimmen
_________________________________________________________
WGH
Mario Borchardt 335 51
Nach den Stimmzahlen ist damit Mario Borchardt als Bürgermeister ge-
wählt.
Gegen die Gültigkeit der Wahl können gemäß § 35 LKWG M-V alle Wahl-
berechtigten des Wahlgebietes Einspruch erheben. Der Einspruch ist 
innerhalb von zwei Wochen nach Veröffentlichung dieser Bekanntmachung 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Wahlleitung zu erheben.
Burg Stargard, 28.05.2014 
gez. M. Franke
Wahlleitung

Bekanntmachung des endgültigen Wahlergeb-
nisses der Kommunalwahl am 25.05.2014 zur 
Gemeindevertretung sowie zum Bürgermeister 
der Gemeinde Lindetal
gemäß § 33 Abs. 4 des Gesetzes über die Wahlen im Land Mecklenburg- 
Vorpommern (Landes- und Kommunalwahlgesetzes -LKWG M-V).
Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 
27.05.2014 für das Wahlgebiet Lindetal festgestellt, wie viele Stimmen 
auf jede/n Bewerber/in sowie auf jeden Wahlvorschlag entfallen sind und 
wer damit gewählt ist.
Es ergibt sich danach folgendes Wahlergebnis für die Gemeindevertretung:
Zahl der Wahlberechtigten: 981
Zahl der wählenden Personen: 509
Wahlbeteiligung: 51,7 %
Zahl der gültigen Stimmen: 1451
Zahl der ungültigen Stimmen: 53
Vor- und Familienname Stimmen Sitze
_________________________________________________________
CDU  6
Bernd Rohloff 348
Perk Schaefer 161
Karsten Thamm 120
Uwe Burmeister 115
Dirk Wilhelm 83
Martin Schippmann 72
Einzelbewerber Dallmann  1
Hans-Jürgen Dallmann 143
Einzelbewerber Glaß  1
Wolfram Glaß 119
Einzelbewerber Kraft  1
Matthias Kraft 103
Einzelbewerber Hamann  1
Paul Hamann 76
Es sind keine Ersatzpersonen gewählt.
Es ergibt sich weiterhin folgendes Wahlergebnis für die Bürgermeisterwahl:
Zahl der Wahlberechtigten: 981
Zahl der wählenden Personen: 509
Wahlbeteiligung: 51,7 %
Zahl der gültigen Stimmen: 499
Zahl der ungültigen Stimmen: 10

Vor- und Familienname Ja-Stimmen Nein-Stimmen
_________________________________________________________
CDU
Perk Schaefer 214 285
Einzelbewerberin Kroh
Rosemarie Kroh 285 214
Nach den Stimmzahlen ist damit Rosemarie Kroh als Bürgermeisterin 
gewählt.
Gegen die Gültigkeit der Wahl können gemäß § 35 LKWG M-V alle Wahl-
berechtigten des Wahlgebietes Einspruch erheben. Der Einspruch ist 
innerhalb von zwei Wochen nach Veröffentlichung dieser Bekanntmachung 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Wahlleitung zu erheben.

Burg Stargard, 28.05.2014 
gez. M. Franke
Wahlleitung

Vor- und Familienname Stimmen Sitze
_________________________________________________________
WG Gr.N.  7
Wilfried Stegemann 344
Karsten Lembke 164
Dr. Friedhelm Stölting 117
Bernd Recknagel 110
Uwe Reinholz 91
Kirsten Weber 71
Ronny Schäfrich 64
Die Linke  2
Marlis Ziebarth 126
Dr. Reinhard Anke 115
CDU  1
Judith Ewald 106

Es sind folgende Ersatzpersonen gewählt:

Vor- und Familienname Stimmen_________________________________________________________
WG Gr.N. 
Claus Regel 57
Irina Laubner 43
Hans-Jörg Bose 40
René Berg 38
CDU
Silvio Schult 66

Es ergibt sich weiterhin folgendes Wahlergebnis für die Bürgermeisterwahl:
Zahl der Wahlberechtigten: 1009
Zahl der wählenden Personen: 533
Wahlbeteiligung: 52,8 %
Zahl der gültigen Stimmen: 529
Zahl der ungültigen Stimmen: 4

Vor- und Familienname Ja-Stimmen Nein-Stimmen_________________________________________________________
Einzelbewerber Stegemann
Wilfried Stegemann 460 69

Gegen die Gültigkeit der Wahl können gemäß § 35 LKWG M-V alle Wahl-
berechtigten des Wahlgebietes Einspruch erheben. Der Einspruch ist 
innerhalb von zwei Wochen nach Veröffentlichung dieser Bekanntmachung 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Wahlleitung zu erheben.

Burg Stargard, 28.05.2014 

gez. M. Franke
Wahlleitung

Bekanntmachung des endgültigen  
Wahlergebnisses der Kommunalwahl am 
25.05.2014 zur Gemeindevertretung sowie  
zum Bürgermeister der Gemeinde Holldorf
gemäß § 33 Abs. 4 des Gesetzes über die Wahlen im Land Mecklenburg- 
Vorpommern (Landes- und Kommunalwahlgesetzes -LKWG M-V).
Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 
27.05.2014 für das Wahlgebiet Holldorf festgestellt, wie viele Stimmen 
auf jede/n Bewerber/in sowie auf jeden Wahlvorschlag entfallen sind und 
wer damit gewählt ist.

Es ergibt sich danach folgendes Wahlergebnis für die Gemeindevertretung:
Zahl der Wahlberechtigten: 682
Zahl der wählenden Personen: 388
Wahlbeteiligung: 56,9 %
Zahl der gültigen Stimmen: 1134
Zahl der ungültigen Stimmen: 12

Vor- und Familienname Stimmen Sitze
_________________________________________________________
WGH  5
Mario Borchardt 259
Mike Scharmer 113
Yvonne Rogge 70
Dirk Runge 65
Haiko Groehn 51
CDU  2
Heiko Hoefs 157
Marina Wasmund 87
Die Linke  1
Klaus-Ulrich Scheller 150

Es sind folgende Ersatzpersonen gewählt:
Vor- und Familienname Stimmen
_________________________________________________________
WGH
Harry Mann 47
Astrid Feist 41
Klaus Brinckmann 16
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gemäß § 33 Abs. 4 des Gesetzes über die Wahlen im Land Mecklenburg- 
Vorpommern (Landes- und Kommunalwahlgesetzes -LKWG M-V).
Der Gemeindewahlausschuss hat in seiner öffentlichen Sitzung am 
27.05.2014 für das Wahlgebiet Pragsdorf festgestellt, wie viele Stimmen 
auf jede/n Bewerber/in sowie auf jeden Wahlvorschlag entfallen sind und 
wer damit gewählt ist.

Es ergibt sich danach folgendes Wahlergebnis für die Gemeindevertretung:
Zahl der Wahlberechtigten: 419
Zahl der wählenden Personen: 219
Wahlbeteiligung: 52,3 %
Zahl der gültigen Stimmen: 638
Zahl der ungültigen Stimmen: 12

Vor- und Familienname Stimmen Sitze
_________________________________________________________
WP  6
Rüdiger Lange 176
Ralf Opitz 166
Wolfgang Oldenburg 82
Detlef Praast 72
Heidrun Fischmann 62
Dirk Daetz 44

Es ist folgende Ersatzperson gewählt:

Vor- und Familienname Stimmen
_________________________________________________________
Sven Schleede 36

Es ergibt sich weiterhin folgendes Wahlergebnis für die Bürgermeisterwahl:

Zahl der Wahlberechtigten: 419
Zahl der wählenden Personen: 219
Wahlbeteiligung: 52,3 %
Zahl der gültigen Stimmen: 215
Zahl der ungültigen Stimmen: 4

Vor- und Familienname Ja- Stimmen Nein-Stimmen
_________________________________________________________
Einzelbewerber Beitz
Eckhard Beitz 163 52

Nach den Stimmzahlen ist damit Eckhard Beitz als Bürgermeister gewählt.
Gegen die Gültigkeit der Wahl können gemäß § 35 LKWG M-V alle Wahl-
berechtigten des Wahlgebietes Einspruch erheben. Der Einspruch ist 
innerhalb von zwei Wochen nach Veröffentlichung dieser Bekanntmachung 
schriftlich oder zur Niederschrift bei der Wahlleitung zu erheben.

Burg Stargard, 28.05.2014 

gez. M. Franke
Wahlleitung

Bekanntmachung des endgültigen Wahlergebnisses der Kommunalwahl am 25.05.2014  
zur Gemeindevertretung sowie zum Bürgermeister der Gemeinde Pragsdorf

1. Nachtragshaushaltsatzung des Amtes Stargarder Land für die Haushaltsjahre 2013 und 2014
Aufgrund des § 48 Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern wird nach Beschluss des Amtsausschusses vom 15.05.2014 folgende 
Nachtragshaushaltssatzung erlassen:

§ 1 
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Der Nachtragshaushaltsplan für die Haushaltsjahre 2013 und 2014 wird

§ 2 
Kredite für Investitionen und lnvestitionsförderungsmaßnahmen
Kredite zur Finanzierung von Investitionen und lnvestitionsförderungs-
maßnahmen werden nicht veranschlagt.

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 
Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit
Der Höchstbetrag der  2013  2014
Kredite zur Sicherung der  
Zahlungsfähigkeit 
festgesetzt auf: 150.000 EUR 150.000 EUR

§ 5 
Amtsumlage
1. Die Amtsumlage wird von bisher 25,555 v. H. (2013) und 25,521 v. 

H. (2014)
 auf 25,555 v. H. (2013) und 20,724 v. H. (2014) 
 der Umlagegrundlagen festgesetzt.
2. Die Sonderamtsumlage wird von bisher 0,6465 v. H.  (2013) und 

0,6465 v. H. (2014) 
 auf 0,6465 v. H. (2013) und 0,3814 v. H. (2014)
 für die Gemeinden Cammin, Cölpin, Groß Nemerow, Holldorf, Lindetal 

und Pragsdorf der Umlagegrundlagen festgesetzt.

§ 6 
Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitales  bisher  nunmehr 
zum 31.12. des Haushaltsvor- EUR  EUR
vorjahres betrug 148.681,76  148.681,76
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  außerordentlichen Aufwendungen auf 0 EUR
  der Saldo der außerordentlichen 
  Erträge und Aufwendungen auf 0 EUR
 c) das Jahresergebnis vor der 
  Veränderung der Rücklagen auf  -228.800 EUR
  die Einstellung in Rücklagen auf 0 EUR
  die Entnahmen aus Rücklagen auf 4.600 EUR
  das Jahresergebnis nach 
  Veränderung der Rücklagen auf -224.200 EUR
2.  im Finanzhaushalt
 a)  die ordentlichen Einzahlungen auf 631.000 EUR
  die ordentlichen Auszahlungen auf 803.500 EUR
  der Saldo der ordentlichen 
  Ein- und Auszahlungen auf -172.500 EUR
 b)  die außerordentlichen Einzahlungen auf 0 EUR
  die außerordentlichen Auszahlungen auf 0 EUR
  der Saldo der außerordentlichen 
  Ein- und Auszahlungen auf 0 EUR
 c)  die Einzahlungen aus Investitions-
  tätigkeit auf 148.700 EUR
  die Auszahlungen aus Investitions-
  tätigkeit auf 216.900 EUR
  der Saldo der Ein- und 
  Auszahlungen aus Investitions-
  tätigkeit auf -68.200 EUR
 d)  die Einzahlungen aus Finanzierungs-
  tätigkeit auf 270.300 EUR
  die Auszahlungen aus Finanzierungs-
  tätigkeit auf 29.600 EUR
  der Saldo der Ein- und 
  Auszahlungen aus Finanzierungs-
  tätigkeit auf 240.700 EUR
festgesetzt.

§ 2 
redite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen ohne Umschuldungen
(Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 68.200 EUR

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4 
Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit
Der Höchstbetrag der Kredite zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit wird 
festgesetzt
auf 62.000 EUR

§ 5 
Steuersätze
Die Hebesätze für die Realsteuern sind durch die „Satzung über die Festset-
zung der Steuersätze für die Grund? und Gewerbesteuer in der Gemeinde 
Cölpin“ vom 13.12.2012 festgesetzt und werden hier nur nachrichtlich dar-
gestellt.
1. Grundsteuer
 a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
  Grundsteuer A) auf 300 V. H.
 b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 340 V. H.
2. Gewerbesteuer auf 300 V. H.

§ 6 
Stellen gemäß Stellenplan
Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 1,05 
Vollzeitäquivalente (VzÄ).

§ 7 
Eigenkapital
Der Stand des Eigenkapitals 
zum 31.12. des Haushaltsvorvorjahres 
betrug  2.491.254,31 EUR
Der voraussichtliche Stand des 
Eigenkapitals zum 31.12. des 
Haushaltsvorjahres beträgt  2.411.354,31 EUR
und zum 31.12. des Haushaltsjahres 2.187.154,31 EUR

§ 8 
Wertgrenzen
Nach § 4 Abs. 12 GemHVO - Doppik sind Investitionen oder lnvestitionsför-
derungsmaßnahmen zu erläutern, deren Gesamtvolumen 10.000,00 EUR 
übersteigt.

§ 9 
Regelungen zur Deckungsfähigkeit
1. Die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen werden für gegenseitig 

deckungsfähig nach § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik erklärt.
2. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden für gegenseitig 

deckungsfähig nach § 14 Abs 2 GemHVO-Doppik erklärt, analog gilt 
dies auch für die hiermit im Zusammenhang stehenden Auszahlungen.

Der voraussichtliche 
Stand 
des Eigenkapitales 
zum 31.12. des Haus-
haltsvorjahres 
beträgt 148.681,76  148.681,76
und 
zum 31.12. des Haus-
haltjahres 
2013 sowie zum 31.12. 
des Haushaltjahres 2014 148.681,76           148.681,76

§ 7 
Wertgrenzen
Nach § 4 Abs.12 GemHVO - Doppik sind Investitionen oder lnvestitions-
förderungsmaßnahmen zu erläutern, deren Gesamtvolumen 10.000,00 
EUR übersteigt.

§ 8 
Regelungen zur Deckungsfähigkeit
1. Die Aufwendungen für bilanzielle Abschreibungen werden für gegen-

seitig deckungsfähig nach § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik erklärt.
2. Die Personal- und Versorgungsaufwendungen werden für gegenseitig 

deckungsfähig nach § 14 Abs. 2 GemHVO-Doppik erklärt, analog gilt 
dies auch für die hiermit im Zusammenhang stehenden Aus- zah-
lungen.

3. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für Auszahlungen 
aus Investitionstätigkeit entsprechend § 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik 
für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

4. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für ordentliche Aus-
zahlungen zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 
desselben Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.

5. Innerhalb einer Produktgruppe können Mehrerträge Aufwendungs-
ansätze erhöhen. Vor Inanspruchnahme ist zu prüfen, ob innerhalb 
der Produktgruppe Mindererträge vorliegen, die zunächst zu kom? 
pensieren sind. Erst darüber hinausgehende Mehrerträge können zur 
Deckung von Mehraufwendungen verwandt werden.

Hinweise:
Die Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013/2014 wird 
hiermit öffentlich bekannt gemacht. Die Nachtragshaushaltssatzung ist 
gemäß § 47 Abs. 2 KV M-V der Rechtsaufsichtsbehörde mit Schreiben 
vom 19.05.2014 angezeigt worden. Sie enthält keine genehmigungs-
pflichtigen Teile.
Die Nachtragshaushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen in der Zeit

vom 02.06.2014 bis 10.06.2014

während der Dienststunden zur Einsichtnahme im Rathaus der Stadt Burg 
Stargard, Mühlenstraße 30, Zimmer 2.7 bereit.

Haushaltssatzung der Gemeinde Cölpin  
für das Haushaltsjahr 2014
Aufgrund der §§ 45 ff. Kommunalverfassung des Landes Mecklenburg-Vor-
pommern wird nach Beschluss der Stadtvertretung vom 30.01.2014 und 
mit Genehmigung der Rechtsaufsichtsbehörde Landrat des Landkreises 
Mecklenburgische-Seenplatte vom 08.04.2014 folgende Haushaltssatzung 
erlassen:

§ 1 
Ergebnis- und Finanzhaushalt
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 wird
1. im Ergebnishaushalt
 a)  der Gesamtbetrag der ordentlichen 
  Erträge auf 711.700 EUR
  der Gesamtbetrag der 
  ordentlichen Aufwendungen auf 940.500 EUR
  der Saldo der ordentlichen 
  Erträge und Aufwendungen auf -228.800 EUR
 b) der Gesamtbetrag der außer-
  ordentlichen Erträge auf 0 EUR
  der Gesamtbetrag der 
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2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert Artikel 1 des Gesetzes vom 11. Juni 
2013 (BGBl. I S. 1548) und nach § 86 Absatz 4 Landesbauordnung (LBauO 
M-V) vom 18. April 2006 (GVOBI. M-V S. 102), zuletzt geändert durch Artikel 
2 des Gesetzes vom 20. Mai 2011 (GVOBI. M-V S. 323) bekannt gemacht.
Die Satzung tritt nach Bekanntmachung am 01.06.2014 in Kraft.
Jedermann kann die 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2 „Sannbruch“ 
mit der Begründung und der zusammenfassenden Erklärung dazu ab 
diesem Tag in der
Stadt Burg Stargard
Bau- und Ordnungsamt
Mühlenstraße 30
17094 Burg Stargard
während der Dienststunden
Montag  geschlossen
Dienstag  8:30 bis 12:00 Uhr und 13:30 bis 18:00 Uhr
Mittwoch  8:30 bis 12:00 Uhr
Donnerstag  8:30 bis 12:00 Uhr und 13:30 bis 16:00 Uhr
Freitag  geschlossen
einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen.
Nach § 5 Absatz 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-
Vorpommern kann ein Verstoß gegen Verfahrens- und Formfehler, die in 
diesem Gesetz enthalten oder auf Grund dieses Gesetzes erlassen worden 
sind, nach Ablauf eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung nicht 
mehr geltend gemacht werden.
Eine Verletzung der in §§ 214 und 215 Baugesetzbuch bezeichnet Verfah-
rens- und Formvorschriften ist unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines 
Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde 
geltend gemacht worden sind.
Mängel der Abwägung (§ 215 Abs. 1 Nr. 3 BauGB) sind unbeachtlich, 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres gegenüber der Gemeinde geltend 
gemacht worden sind.
Dabei ist der Sachverhalt, die die Verletzung oder den Mangel begründen 
soll, darzulegen.

Verfahrensvermerk:
Diese Bekanntmachung erscheint am 31.05.2014 im amtlichen Bekannt-
machungsblatt „Stargarder Zeitung“.

Satzung über Erlaubnisse und Gebühren für 
Sondernutzungen an öffentlichen Straßen, 
 Wegen und Plätzen der Gemeinde  
Groß Nemerow (Sondernutzungssatzung)
Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung (Kommunalverfassung- 
KV M-V) vom 13.07.2011 (GVOBI. M-V Nr. 14 am 29.07.2011 S. 777), in 
Verbindung mit dem Straßen und Wegegesetz des Landes Mecklenburg-
Vorpommern (StrWG M-V) vom 13. Januar 1993 (GVOBI. M-V. S. 42), zuletzt 
geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 20. Mai 2011 (GVOBI. M-V S. 
323, 324), hat die Gemeindevertretung der Gemeinde Groß Nemerow in 
ihrer Sitzung am 06.11.2013 folgende Satzung beschlossen:

§ 1
Geltungsbereich
(1) Diese Satzung gilt für Sondernutzungen an folgenden dem öffentlichen 
Verkehr gewidmeten Straßen, Wegen und Plätzen (öffentlichen Straßen) 
der Gemeinde Groß Nemerow:
• Ortsdurchfahrten im Zuge von Bundesstraßen,
• Ortsdurchfahrten im Zuge von Landesstraßen,
• Ortsdurchfahrten im Zuge von Kreisstraßen,
• Gemeindestraßen,
• sonstige öffentliche Straßen.
(2) Zu den öffentlichen Straßen nach Absatz (1) gehören die im Bundesfern-
straßengesetz und Straßen- und Wegegesetz des Landes Mecklenburg-
Vorpommern in der jeweils gültigen Fassung aufgezählten Straßenteile
1.  des Straßenkörpers
2. des Luftraums über dem Straßenkörper
3. des Zubehörs
4. der Nebenanlagen.

§ 2
Erlaubnisbedürftige Sondernutzungen
Vorbehaltlich der §§ 3 und 4 dieser Satzung bedarf die Benutzung der Stra-
ßen über den Gemeingebrauch hinaus als Sondernutzung der Erlaubnis 
der Stadt. Die Benutzung ist erst zulässig, wenn die Erlaubnis erteilt ist. 
Gemeingebrauch ist der jedermann gestattete Gebrauch der Straße im 
Rahmen der Widmung und im Rahmen der Verkehrsvorschriften.

3. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für Auszahlungen aus 
Investitionstätigkeit entsprechend § 14 Abs. 3 GemHVO-Doppik für ge-
genseitig deckungsfähig erklärt.

4. Innerhalb eines Teilhaushaltes werden Ansätze für ordentliche Auszah-
lungen zu Gunsten von Auszahlungen aus Investitionstätigkeit desselben 
Teilfinanzhaushaltes für einseitig deckungsfähig erklärt.

5. Innerhalb einer Produktgruppe können Mehrerträge Aufwendungsan-
sätze erhöhen. Vor Inanspruchnahme ist zu prüfen, ob innerhalb der 
Produktgruppe Mindererträge v rliegen, die zunächst zu kompensieren 
sind. Erst darüber hinausgehende Mehrerträge können zur Deckung von 
Mehraufwendungen verwandt werden.

Hinweis:
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 wird hiermit 
öffentlich bekannt gemacht. Die nach § 47 Abs. 3 KV M-V erforderlichen 
Genehmigungen wurden am 08.04.2014 durch den Landrat des Landkreises 
Mecklenburgische-Seenplatte als Untere Rechtsaufsichtsbehörde erteilt.
Die Haushaltssatzung liegt mit ihren Anlagen in der Zeit

vom 02.06.2014 bis 10.06.2014

während der Dienststunden zur Einsichtnahme im Rathaus der Stadt Burg 
Stargard, Mühlenstraße 30, Zimmer 2.7 bereit.

Burg Stargard 
31. und 32. Sitzung der Stadtvertretung  
Burg Stargard
Am 26. Februar 2014 fand die 31. Sitzung und am 14.05.2014 die 32. 
Sitzung der Stadtvertretung statt. Folgende Beschlüsse wurden gefasst:

Sitzung vom 26. Februar 2014
Öffentlicher Teil

Beschluss-Nr.  Gegenstand
00SV/13/043  Satzung über die Nutzung der Sportstätten der Stadt 

Burg Stargard
00SV/13/046  Verwaltungsgebührensatzung der Stadt Burg Stargard
00SV/13/054  Widmung „Seehotel Heidehof“ als externer Trauungsort
00SV/13/054  Bestätigung des erarbeiteten Quartierskonzeptes zur 

energetischen Stadt-Sanierung Burg Stargard

Sitzung vom 14.05.2014
Öffentlicher Teil
Beschluss-Nr.  Gegenstand
00SV/14/004  Erhöhung der Aufwandsentschädigungen für die eh-

renamtliche tätigen Funktionsträger der Freiwilligen 
Feuerwehr Burg Stargard

00SV/14/005  5. Änderung des B-Planes Nr. 2 „Sannbruch“ - Abwägung
00SV/14/006  5. Änderung des B-Planes Nr. 2 „Sannbruch“ – Sat-

zungsbeschluss
00SV/14/007  Stellungnahme zur Teilfortschreibung des Regionalen 

Raumentwicklungs-Programms Mecklenburgische-
Seenplatte

00SV/14/009  Verwendung Fusionsprämie Burg Stargard/Cammin

Tilo Lorenz
Bürgermeister

Die Beschlüsse des öffentlichen Teils können in der Stadtverwaltung, 
Hauptamt bei Frau Jungerberg (Tel. 039603 25316) eingesehen werden.

Bekanntmachung der Stadt Burg Stargard

Beschluss der 5. Änderung  
des Bebauungsplanes Nr. 2 „Sannbruch“  
der Stadt Burg Stargard
Der von der Stadtvertretung Burg Stargard in der Sitzung vom 14.05.2014 
als Satzung beschlossene 5. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 2 „Sann-
bruch“ der Stadt Burg Stargard wird hiermit entsprechend § 10 i. V. m. § 13a 
Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 
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- Kinderreit- und Fahrgeräte,
- ambulante Verkaufsstände, Gegenstände nach § 13 Abs. 1 Buchstabe 

c.
(2) Die Sondernutzungserlaubnis erlischt
1. durch Einziehung der genutzten öffentlichen Straßen
2. durch Zeitablauf
3. durch Widerruf
4. wenn der Erlaubnisnehmer von ihr 6 Monate hindurch keinen Gebrauch 

gemacht hat.
(3) Es können Bedingungen und Auflagen erteilt werden, wenn dies zum 
Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und/oder zum Schutz der 
Straßen erforderlich ist.
(4) Die Erlaubnis darf nur mit Genehmigung der Gemeinde Groß Nemerow 
auf Dritte übertragen werden. Wird die Erlaubnis ohne die erforderliche 
Genehmigung auf einen Dritten übertragen, erlischt die Sondernutzungser-
laubnis, und bei einem entstandenen Schaden haften die zur Sondernutzung 
berechtigte Person und der Dritte gesamtschuldnerisch.
(5) Die zur Sondernutzung berechtigte Person ist verpflichtet, die mit der 
Sondernutzung verbundenen Anlagen im ordnungsgemäßen, sauberen und 
verkehrssicheren Zustand zu errichten und zu erhalten. Sie haftet für Schä-
den, die der Gemeinde Groß Nemerow oder Dritten durch diese Anlagen 
entstehen. Von etwaigen Ersatzansprüchen Dritter hat sie die Gemeinde 
Groß Nemerow freizustellen.
(6) Die Erlaubnis beinhaltet keine weiteren Genehmigungen, deren Einho-
lung nach anderen gesetzlichen Vorschriften erforderlich ist.

§ 7
Erlaubnisversagung
(1) Die Erlaubnis ist in der Regel zu versagen, wenn durch die Sonder-
nutzung oder die Häufung von Sondernutzungen eine nicht vertretbare 
Beeinträchtigung der Sicherheit oder Leichtigkeit des Verkehrs zu erwartet 
ist, die auch durch Erteilung von Bedingungen und Auflagen nicht ausge-
schlossen werden kann.
(2) Die Erlaubnis kann versagt werden, wenn den Interessen des Gemein-
gebrauchs, insbesondere der Sicherheit oder Leichtigkeit des Verkehrs, des 
Schutzes des öffentlichen Verkehrsgrundes oder anderer straßenbezogener 
Belange, der Vorrang gegenüber den Interessen des Antragstellers gebührt.
Dies ist insbesondere der Fall, wenn
a) der mit der Sondernutzung verfolgte Zweck ebenso durch die Inan-

spruchnahme privater Grundstücke erreicht werden kann;
b) die Sondernutzung an anderer geeigneter Stelle bei geringerer Beein-

trächtigung des Gemeingebrauches erfolgen kann;
c) die Straße oder ihre Ausstattung durch die Art der Sondernutzung und/

oder deren Folgen beschädigt werden kann und der Erlaubnisnehmer 
nicht hinreichend Gewähr bietet, dass die Beschädigung auf seine 
Kosten unverzüglich wieder behoben wird;

d) zu befürchten ist, dass durch die Sondernutzung andere Personen 
gefährdet oder in unzumutbarer Weise belästigt werden können.

(3) In der Zeit vor den Wahlen ist den Parteien die erforderliche Sondernut-
zungserlaubnis zur Durchführung ihres Wahlkampfes zu erteilen (max. 2 
Monate vor der Wahl), soweit nicht höherrangige Belange des Straßenbaus, 
der Sicherheit und Ordnung des Verkehrs oder anderweitige straßenbezo-
gene Belange entgegenstehen.
(4) Verstößt die beabsichtigte Sondernutzung gegen andere ordnungs-
rechtliche Vorschriften, so kann die Erlaubnis versagt werden, wenn die 
Handlung durch die zuständige Ordnungsbehörde vollziehbar untersagt ist 
oder mit Sicherheit zu erwarten ist, dass diese die Handlung untersagen wird.

§ 8
Verunreinigungen
Verunreinigungen, die durch Sondernutzungen entstehen, sind unbeschadet 
des § 22 Abs. 2 und 3 StrWG M?-V von der zur Sondernutzung berechtigten 
Person unverzüglich zu beseitigen. Erfüllt die Sondernutzungsberechtigte 
oder der Sondernutzungsberechtigte diese Verpflichtung nicht, kann die 
Gemeinde die Verunreinigung ohne vorherige Aufforderung auf Kosten der 
Pflichtigen oder des Pflichtigen beseitigen.

§ 9
Haftung und Sicherheiten
(1) Die Gemeinde Groß Nemerow kann den Erlaubnisnehmer verpflichten, 
zur Deckung des Haftpflichtrisikos vor der Inanspruchnahme der Erlaubnis 
den Abschluss einer ausreichenden Haftpflichtversicherung nachzuweisen 
und diese Versicherung für die Dauer der Sondernutzung aufrechtzuer-
halten. Die Gemeinde Groß Nemerow kann die Hinterlegung einer ange-
messenen Sicherheit verlangen. Der Gemeinde Groß Nemerow zusätzlich 
durch die Sondernutzung entstehende Kosten hat der Sondernutzer auch 
zu ersetzen, wenn sie die hinterlegte Sicherheit übersteigen.
(2) Der Erlaubnisnehmer haftet der Gemeinde Groß Nemerow für Schäden, 
die durch die Sondernutzung entstehen. Von Ersatzansprüchen Dritter hat 
der Erlaubnisnehmer die Gemeinde Groß Nemerow freizustellen.

§ 3
Straßenanliegergebrauch
Die Benutzung der Straße über den Gemeingebrauch hinaus bedarf inner-
halb der geschlossenen Ortslage keiner Erlaubnis, soweit sie für Zwecke 
des Grundstückes erforderlich ist und den Gemeingebrauch nicht dauernd 
ausschließt oder erheblich beeinträchtigt oder in den Straßenkörper ein-
greift (Straßenanliegergebrauch).

§ 4
Erlaubnisfreie Sondernutzung
(1) Erlaubnisfreie Sondernutzungen sind
a) geringfügig - in der Regel nicht mehr als 50 cm - in den öffentlichen 

Verkehrsraum hineinreichende Bauteile, wie Gebäudesockel, Fenster-
bänke, Kellerlichtschächte, Vordächer, Aufzugsschächte für Waren 
und Abfallbehälter, soweit sie keiner Baugenehmigung bedürfen;

b) gemäß Abfallsatzung des Landkreises zur Entsorgung bereitgestellte 
Abfallbehälter, Abfälle und amtlich gekennzeichnete Abfallsäcke, die 
nicht länger als 24 Stunden auf dem Gehweg stehen;

c) Werbeanlagen an der Stätte der Leistung mit einer Ansichtsfläche 
unter 0,50 qm, die nicht mehr als 0,30 m in den Gehweg hineinragen 
einschließlich mobiler Fahrradständer für maximal 5 Fahrräder mit 
Werbung für die Leistungsstätte. Sichtbeziehungen und Durchblicke 
auf Baudenkmäler dürfen dabei nicht versperrt oder gestört werden;

d) Sonnenschutzdächer (Markisen) über Gehwege ab 2,50 m Höhe und 
in einem Abstand von 0,70 m von der Gehwegkante. Sichtbeziehungen 
und Durchblicke auf Baudenkmäler dürfen dabei nicht versperrt ode( 
gestört werden;

e) Warenauslagen und Verkaufseinrichtungen, die an der Stätte der 
Leistungen ohne feste Verbindung mit einer baulichen Anlage am 
Boden angebracht oder aufgestellt werden und nicht mehr als 0,50 
m in den Straßenraum hineinragen;

f) Ausschmückungen von Straßen- und Häuserfronten in Abstimmung 
mit der jeweiligen Eigentümerin oder dem jeweiligen Eigentümer des 
Gebäudes für Feiern, Feste, Umzüge und ähnliche Veranstaltungen 
zur Pflege des Brauchtums sowie für kirchliche Prozessionen;

g) Briefkästen der Deutschen Post und der privaten Postdienste, mobile 
Fahrradständer bis maximal 5 Fahrräder ohne Werbung sowie mobile 
Papierkörbe;

h) Dekorationsgegenstände, Kübel und Vasen, die an der Stätte der 
Leistung ohne feste Verbindung mit einer baulichen Anlage am Boden 
angebracht oder aufgestellt werden und nicht mehr als 0,50 m in den 
Straßenraum hineinragen;

i) Darbietungen von Straßenmusikanten ohne elektroakustische Ver-
stärker mit einem Verbleib von maximal 30 min. auf einem Standplatz, 
wobei bei einem Standplatzwechsel die Entfernung zum alten Stand-
platz mindestens 100 m betragen muss;

j) Sammelgüter, die für eine genehmigte Altmaterialsammlung bereit-
gestellt werden.

(2) Nach Abs. 1 erlaubnis- bzw. gestattungsfreie Sondernutzungen können 
eingeschränkt oder untersagt werden, wenn Belange des Straßenbaus, 
Belange der Sicherheit und Ordnung des Verkehrs oder anderweitige 
Belange der Sicherheit, Belange der Denkmalpflege und des Bau- und 
Planungsrechtes dieses erfordern. Bei Sondernutzungen nach den Punk-
ten c, e, f und h muss dabei zusätzlich eine Mindestgehwegbreite von 
1,10 m verbleiben.

§ 5
Erlaubnisantrag
(1) Für die Gewährung einer Sondernutzungserlaubnis ist ein Antrag erfor-
derlich. Dieser soll spätestens 10 Arbeitstage, bei Anträgen entsprechend 
§ 6 Abs. 3 spätestens 25 Arbeitstage und frühestens 6 Monate vor der 
beabsichtigten Ausübung der Sondernutzung mit Angaben über Ort, Art, 
Umfang und Dauer der Sondernutzung bei der Gemeinde Groß Nemerow 
schriftlich gestellt werden.
(2) Ist mit der Sondernutzung eine Behinderung oder Gefährdung des 
Verkehrs oder eine Beschädigung der Straße oder die Gefahr einer sol-
chen Beschädigung verbunden, so muss der Antrag Angaben darüber 
enthalten, in welcher Weise den Erfordernissen der Sicherheit und Ordnung 
des Verkehrs sowie des Schutzes der Straße Rechnung getragen wird.
(3) Werden mit der Sondernutzung Einschränkungen bzw. Sperrungen des 
öffentlichen Verkehrsraumes erforderlich, ist der Plan der Beschilderung 
mit einzureichen.
(4) Die Zustimmung des Baulastträgers ist einzuholen.

§ 6
Erlaubnis, Verkehrssicherungspflicht und Haftung
(1) Die Erlaubnis wird auf Zeit oder Widerruf erteilt. Ein Anspruch auf Ertei-
lung einer Sondernutzungserlaubnis besteht nicht. Die Belange körperlich 
behinderter Bürger sind zu beachten. Sie wird bei jährlich wiederkehrender 
Nutzung in der Regel in folgenden Fällen auf Widerruf erteilt:

- Freisitze (Tische und Stühle),
- ortsfeste Verkaufsstände,
- Aufstellung von Waren und Werbeträgern vor dem Ladenlokal,
- Softeisautomaten und Getränkeschankanlagen,
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§ 14
Ordnungswidrigkeiten und Zwangsmittel
(1) Ordnungswidrig im Sinne des § 61 StrWG M-V und des § 5 Kommu-
nalverfassung handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig
a. entgegen § 2 eine Straße ohne die erforderliche Erlaubnis benutzt,
b. einer nach § 6 Abs. 1 dieser Satzung erteilten Auflage oder Bedingung 

nicht nachkommt,
c. entgegen § 6 Abs. 5 dieser Satzung Anlagen nicht vorschriftsmäßi g 

errichtet oder unterhält,
d. entgegen § 8 dieser Satzung Verunreinigungen nicht beseitigt.
Die Ordnungswidrigkeit kann gemäß § 61 StrWG - MV mit einer Geldbuße 
bis 5.000 EUR geahndet werden.
(2) Zwangsmaßnahmen nach anderen Vorschriften bleiben unberührt.

§ 15
Sonstige Bestimmungen
Für die Durchführung des Wochenmarktes gilt die Marktsatzung der in 
der jeweils gültigen Fassung.

§ 16
Inkrafttreten, Außerkrafttreten
Diese Satzung tritt am 01.01.2014 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung 
über Erlaubnisse und Gebühren für Sondernutzungen an öffentlichen 
Straßen, Wegen und Plätzen im Gemeindegebiet Groß Nemerow (Son-
dernutzungssatzung) vom 08.11.2007 und die Gebührensatzung für die 
Sondernutzung an öffentlichen Straßen der Gemeinde Groß Nemerow 
vom 04.12.2003, veröffentlicht in der Stargarder Zeitung vom 20.12.2003, 
außer Kraft.

Groß Nemerow, 10.05.2014

Verfahrensvermerk:
Gemäß § 5 Abs. 5 der Kommunalverfassung M-V kann ein Verstoß gegen 
Verfahrens- und Formvorschriften, die in diesem Gesetz enthalten oder auf 
Grund dieses Gesetzes erlassen worden sind, nach Ablauf eines Jahres 
seit der öffentlichen Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden.
Die Bekanntmachung der Satzung erfolgt im Amtsblatt am 31.05.2014

Anlage
zu § 10 Gebühren der Satzung über die Erhebung von Gebühren für 
die Sondernutzung von Gemeindestraßen, Ortsdurchfahrten, Wegen 
und Plätzen sowie sonstigen Straßen im Gebiet der Gemeinde Groß 
Nemerow (Gebührenverzeichnis)

(3) Der Erlaubnisnehmer haftet für die Verkehrssicherheit der angebrachten 
oder aufgestellten Sondernutzungsanlagen und Gegenstände. Wird durch 
die Sondernutzung der Straßenkörper beschädigt, so hat der Erlaubnisneh-
mer die Fläche verkehrssicher zu schließen und der Gemeinde Groß Neme-
row die vorläufige Instandsetzung und die endgültige Wiederherstellung mit 
Angabe des Zeitpunktes, wann die Straße dem öffentlichen Verkehr wieder 
zur Verfügung steht, anzuzeigen. Über die endgültige Wiederherstellung wird 
ein Abnahmeprotokoll mit Vertretern der Gemeinde Groß Nemerow gefer-
tigt. Der Erlaubnisnehmer haftet gegenüber der Gemeinde Groß Nemerow 
hinsichtlich verdeckter Mängel der Wiederherstellung nach den allgemein 
anerkannten Regeln der Technik bis zum Ablauf einer Gewährleistungsfrist 
von fünf Jahren.
§ 10
Gebühren
(1) Für die erlaubnispflichtige Sondernutzung werden Gebühren nach 
Maßgabe des jeweils Gebührentarifes (Anlage), der Bestandteil dieser 
Satzung ist, erhoben. Cent Beträge werden auf volle Euro aufgerundet. 
Ist die Gebühr niedriger als die im Tarif festgelegte Mindestgebühr, so 
wird die Mindestgebühr erhoben.
(2) Die sonstigen, bei gewerblicher Nutzung anfallenden Kosten, insbeson-
dere für Strom, Wasser, notwendig werdende Sonderreinigung, Werbung 
und Ausgestaltung, sind in der Gebühr nicht enthalten.
(3) Das Recht der Gemeinde Groß Nemerow gemäß § 22 des Straßen- und 
Wegegesetzes Mecklenburg? Vorpommern und § 8 Abs. 2 des Bundes-
fernstraßengesetzes, Kostenersatz sowie Vorschüsse und Sicherheiten 
zu verlangen, wird durch die nach dem Tarif bestehende Gebührenpflicht 
oder Gebührenfreiheit für Sondernutzungen nicht berührt.
(4) Das Recht, für die Erteilung der Sondernutzungserlaubnis Verwal-
tungsgebühren zu erheben, bleibt hiervon unberührt.

§ 11
Gebührenschuldnerin oder Gebührenschuldner
(1) Gebührenschuldnerin oder Gebührenschuldner ist
a) die den Antrag stellende Person,
b) die Person, die die Sondernutzungserlaubnis innehat,
c) die Person, die die Sondernutzung ausübt,
d) die Person, die durch die Sondernutzung unmittelbar begünstigt wird.
(2) Mehrere Gebührenschuldnerinnen und/oder Gebührenschuldner 
haften der Gemeinde Groß Nemerow für die Sondernutzungsgebühren 
gesamtschuldnerisch.

§ 12
Entstehung der Gebührenpflicht und Fälligkeit
(1) Die Gebührenpflicht entsteht
a) unabhängig von der tatsächlichen Nutzung der öffentlichen Verkehrs-

fläche grundsätzlich mit der Erteilung der Sondernutzungserlaubnis,
b) bei unbefugter Sondernutzung mit Beginn der Nutzung.
(2) Bei Sondernutzungen auf Widerruf (§ 6 Abs. 1) werden die Gebühren 
zum 31. Januar des jeweiligen Nutzungsjahres fällig.

§ 13
Gebührenfreiheit, -befreiung, -ermäßigung und -erstattung
(1) Von der Entrichtung einer Gebühr sind befreit:
a) die Bundesrepublik Deutschland, das Land und die Gemeinde, sofern 

Gegenseitigkeit gewährleistet ist und die Sondernutzung nicht ihre 
wirtschaftlichen Unternehmen betrifft. Es tritt keine Gebührenbefreiung 
ein, wenn die Gebühr einem Dritten als Veranstalter auferlegt ist;

b) Parteien, Gewerkschaften, Kirchen, öffentlich-rechtliche Religionsge-
meinschaften, karitative Verbände und gemeinnützige Organisationen, 
sofern die Sondernutzung unmittelbar der Durchführung ihrer partei-
lichen, gewerkschaftlichen, religiösen, karitativen oder gemeinnützigen 
Aufgaben dient und nicht ihre wirtschaftlichen Unternehmen betrifft 
(z. B. Info-Stände, Info-Mobile u. a.);

c) Dekorationsgegenstände, Kübel und Vasen, die ohne feste Verbindung 
mit einer baulichen Anlage am Boden angebracht oder aufgestellt 
werden, soweit es sich nicht um Werbeeinrichtungen handelt.

(2) Wird eine Sondernutzungserlaubnis aus Gründen, die die Gemeinde 
nicht zu vertreten hat, nicht in Anspruch genommen oder die Sondernut-
zung vorzeitig aufgegeben, so hat die zur Sondernutzung berechtigte 
Person grundsätzlich keinen Anspruch auf Gebührenerstattung.
(3) Die Gemeinde Groß Nemerow kann eine ermäßigte Gebühr festsetzen 
oder von der Festsetzung ganz absehen, wenn eine Gebührenermäßi 
gung aus Billigkeitsgründen, insbesondere zur Vermeidung sozialer Här-
ten, angebracht erscheint. Das Gleiche gilt bei Sondernutzungen, die im 
besonderen öffentlichen Interesse liegen.
(4) Für wetterabhängige Freisitzanlagen kann die Erteilung der Erlaubnis 
für die Monate März bis Oktober oder ganzjährig und die Berechnung für 
6 Monate erfolgen.
(5) Im Voraus entrichtete Gebühren werden anteilmäßig erstattet, wenn 
die Gemeinde eine Sondernutzungserlaubnis aus Gründen widerruft, 
die nicht von der Person, die die Gebühren schuldet, zu vertreten sind.
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 2)  Der Bürgermeister erhält eine monatliche, funktionsbezogene 
Aufwandsentschädigung in Höhe von 700,00 €.

Artikel 2
Inkrafttreten
Die Satzung tritt mit Wirkung vom 01.01.2014 in Kraft.

Hinweis:
Gemäß § 5 Abs. 5 der Kommunalverfassung Mecklenburg-Vorpommern 
kann ein Verstoß gegen Verfahrens- und Formvorschriften nach Ablauf 
eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung nicht mehr geltend 
gemacht werden, wenn bei der Bekanntmachung auf die Regelung 
dieses Absatzes hingewiesen worden ist. Die Folge tritt nicht ein, wenn 
der Verstoß innerhalb der Jahresfrist schriftlich unter Bezeichnung der 
verletzten Vorschrift und Der Tatsache, aus der sich der Verstoß ergibt, 
gegenüber der Gemeinde geltend gemacht wird. Eine Verletzung von 
Anzeige-, Genehmigungs- oder Bekanntmachungsvorschriften kann 
abweichend von Satz 1 stets geltend gemacht werden.

Pragsdorf

Öffentliche Bekanntmachung

Freiwilliger Landtausch „Pragsdorf I“

Landkreis:  Mecklenburgische Seenplatte
Geschäftszeichen:  30g/5433.21/71-117 I
Das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgische 
Seenplatte - Flurneuordnungsbehörde - führt in dem Gebiet
Gemeinde:  Lindetal
Gemarkung:  Marienhof
Flur:  1
Flurstücke:  1 und 2;
Gemeinde:  Pragsdorf
Gemarkung:  Pragsdorf

Flur:  11
Flurstücke:  83 bis 86,

einen freiwilligen Landtausch nach §§ 103a bis 103i des Flurbereini-
gungsgesetzes (FlurbG) durch.
Inhaber von Rechten, die nicht aus dem Grundbuch ersichtlich sind, 
aber zur Beteiligung am freiwilligen Landtausch berechtigen, werden 
aufgefordert, ihre Rechte innerhalb von 3 Monaten - gerechnet vom 
ersten Tag der Bekanntmachung an - bei der flurneuordnungsbehörde 
des Staatlichen Amtes für Landwirtschaft und Umwelt Mecklenburgische 
Seenplatte, Neustrelitzer Straße 120 (Haus G), 17033 Neubrandenburg, 
anzumelden.
Diese Rechte sind auf Verlangen der Flurneuordnungsbehörde innerhalb 
einer von dieser zu setzenden Frist nachzuweisen.
Werden Rechte erst nach Ablauf der vorbezeichneten Frist angemeldet 
oder nachgewiesen, so kann die Flurneuordnungsbehörde die bishe-
rigen Verhandlungen und Festsetzungen gelten lassen. Der Inhaber 
eines vorstehend bezeichneten Rechts muss die Wirkung eines vor 
der Anmeldung eingetretenen Fristablaufes ebenso gegen sich gelten 
lassen wie der Beteiligte, demgegenüber die Frist durch Bekanntgabe 
des Verwaltungsaktes zuerst in Lauf gesetzt worden ist.

1. Die vorstehende in der Gemeindevertretung der Gemeinde Groß Ne-
merow am 06.11.2013 beschlossene Satzung wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht.

2. Gemäß § 5 Abs. 5 der Kommunalverfassung M-V kann ein Verstoß 
gegen Verfahrens- und Formvorschriften, die in diesem Gesetz ent-
halten oder auf Grund dieses Gesetzes erlassen worden sind, nach 
Ablauf eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung nicht mehr 
geltend gemacht werden.

 Die Bekanntmachung der Satzung erfolgt im Amtsblatt.
 Diese Folge tritt nicht ein, wenn der Verstoß innerhalb der Jahresfrist, 

schriftlich unter Bezeichnung der verletzten Vorschrift und der Tatsa-
che, aus der sich der Verstoß ergibt, gegenüber der Gemeinde Groß 
Nemerow geltend gemacht wird.

 Eine Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- oder Bekanntma-
chungsvorschriften kann abweichend von Punkt 2 Satz 1 stets geltend 
gemacht werden.

Cölpin 
2. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung  
der Gemeinde Cölpin

Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung für das Land Meck-
lenburg-Vorpommern (KV M-V) vom 13. Juli 2011 (GVOBI. M-V 2001, S. 
777) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Cölpin 
am 30.01.2014 und nach Anzeige bei der Rechtsaufsichtsbehörde die 
nachfolgende 2. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung der Gemeinde 
Cölpin vom 22.09.2009 erlassen:

Artikel 1
Änderung der Hauptsatzung
Die Hauptsatzung der Gemeinde Cölpin vom 23.07.2009, bekannt gemacht 
im amtlichen Bekanntmachungsblatt „Stargarder Zeitung“ am 16.10.2009, 
zuletzt geändert durch die 1. Satzung zur Änderung der Hauptsatzung 
der Gemeinde Cölpin vom 15.12.2011, in Kraft getreten am 01.11.2011, 
wird wie folgt geändert:
1.  Der § 3 Abs. 3 — Rechte der Einwohner - erhält folgende Fassung:
  Die Einwohner erhalten die Möglichkeit, in einer Fragestunde im 

öffentlichen Teil der Gemeindevertretersitzung Fragen an alle Ge-
meindevertreter sowie den Bürgermeister zu stellen und Vorschläge 
oder Anregungen zu unterbreiten. Dabei können Fragen zu späteren 
Beratungsgegenständen zugelassen werden.

2.  Der § 7- Entschädigungen - erhält folgende Fassung:
  1)  Die Gemeindevertreter erhalten für die Teilnahme an Sitzungen
   -  der Gemeindevertretung
   -  der Ausschüsse
 eine sitzungsbezogene Aufwandsentschädigung in Höhe von 

40,00 €.
 Für mehre Sitzungen an einem Tag wird nur eine Aufwandsent-

schädigung gezahlt.
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Dorfklub Dewitz e.V. 

Unser vierter Rentnernachmittag in Dewitz

Und wieder hatten unsere Senioren/innen Spaß bei unserem 
gemeinsamen Treffen am 26. April 2014. Viele Überraschungen 
warteten abermals auf unsere Altmeister/innen bei Musik und 
toller Unterhaltung durch den Karnevalsclub Burg Stargard e. V. 
unter Leitung von Frau Harder. Ein weiterer besonderer Höhe-
punkt war der musikalische Beitrag von Herrn Bernd Rohloff. Er 
begeisterte die Gäste mit seiner schönen Gesangsstimme. Herr 
Dachmann überzeugte die Gäste mit seiner Mundharmonika 
und alle sangen die vorgebrachten Lieder mit. Der Applaus 
wollte nicht enden für den umfassenden kulturellen Genuss.
Als weitere Gäste dieser Veranstaltung nahmen u. a. der Bür-
germeister der Stadt Burg Stargard Tilo Lorenz und die Bürger-
meisterin der Gemeinde Lindetal Rosemarie Kroh teil.
Im Namen aller bedanke ich mich herzlich bei den Organisa-
toren dieses Nachmittags, ebenso bei unseren fleißigen „Bä-
ckerinnen“ Edith, Lisa und Uschi. Vielen Dank für den leckeren 
Kuchen.
Unser nächstes Treffen wird am 21. Juni 2014 um 14:30 Uhr 
im Gemeinderaum in Dewitz sein.

Bis dahin verbleibt

mit herzlichen Grüßen

Eure Rita Ryll

Kindertagsfeier und Maitanz in Dewitz

Der Dorfklub Dewitz e. V. lädt am 31.05.2014 von 15.00 Uhr bis 
17:00 Uhr zur Kindertagsfeier auf dem Dorfanger ein.
Spiel und Spaß können die Kinder an verschiedenen Stationen 
erleben und ihre Kräfte beim Fünfkampf messen. Angeboten 
werden Büchsenwerfen, Wettmelken, Feuerwehr fahren, Kin-
derschminken und Basteln. Am Ende werden für die Sieger 
kleine Preise ausgelost.
Am Abend findet am 31. Mai 2014 ab 20:00 Uhr im Festzelt 
Dewitz der Maitanz mit DJ Scherbi statt.

Der Dorfklub Dewitz e. V.

Kulturverein Groß Nemerow e.V.

Frühjahrsputz

Im April bei schönem Wetter war es wieder so weit! Der Früh-
jahrsputz auf dem Vereinsgelände rief die Vereinsmitglieder 
auf den Plan. Die Frauen hatten im Bürgerhaus alle Hände 
voll zu tun - Fenster putzen, wischen und jede Menge weiterer 
anspruchsvoller Tätigkeiten. Die Männer brachten das Holz 
auf die richtige Ofenlänge, säuberten die Beete und fegten die 

Dorfclub Ballin

Dorffest in Ballin am 28. Juni 2014, ab 14:00 Uhr

Programm:
14:00 Uhr  Balliner Dreikampf für den Sieger gibt es ein 

Spanferkel
 Königsschießen
 für die Kids ist eine Große Hüpfburg aufgebaut
14:30 Uhr Kaffee und Kuchen
15:00 Uhr Mutter Schulten
16:30 Uhr Einsatzübung FFw Lindetal
20:00 Uhr Tanz mit DJ Scherby &Co

Eintritt am Nachmittag  2 €
Tanz abends  4 €
Am 21.06.2014, ab 10:00 Uhr, Volleyballturnier auf dem Gutshof 
Startgeld 10,00 €.
Anmeldung bis zum 15.06.14 unter wolframglass@web.de.

Wolfram Glaß

5. FFW Bg. Stargard  4:4  7
6. Söben Besoffsky`s 2:4  4
7. Kondizombies 1:13  0

Gruppe B
Platz	 Mannschaft	 Tore	 Punkte
1. Zum Tröster 10:1 15
2. Dewitzer SV 6:2 10
3. FC Wanzka 5:3  7
4. BF Sabel  2:4  6
5. Andy`s Grillstube 3:4  5
6. Stargarder Jungs 0:12  0

Endstand
1. Platz Die Brasilianer
2. Platz Zum Tröster
3. Platz Watzkendorfer SV 
4. Platz Dewitzer SV

Steffen Schalk 

Frank	Dielenberg,	Foto:	privat

Foto:	privat
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Da es bei den Nordic Walkern nicht um das Platzieren geht, sondern 
um Spaß an der Freude, belegten alle Walker Platz 1. Vielen Dank 
auch hier noch einmal an Frank Ziepel. Es war, wie im vergangenen 
Jahr, eine gelungene Veranstaltung und wir hoffen, dass wir diese 
Veranstaltung noch weiter ausbauen können.

H. Groehn
Kulturverein Rowa e. V. 

Kinderfest am 1. Juni 2014 in Rowa

Am 01.06.2014 von 14:00 bis 17:00 Uhr 
lädt der Kulturverein Rowa alle Kinder aus 
Rowa und aus allen Nachbargemeinden 
zum alljährigen Kinderfest auf dem Sport-
platz Rowa ein.
Die Kleinen können sich in Hüpfburgen 
austoben, bei Wasserspielen mit der Feu-
erwehr, am Glücksrad und an Basteltischen 
die Geschicklichkeit unter Beweis stellen.
Die Kleinen, die sich schon wie Große 
fühlen, dürfen auch schon einmal PS-Luft 
schnuppern
Ab 15:00 Uhr finden die „Olympischen Dis-
ziplinen“ wie Eierlaufen, Sackhüpfen und 
Gummistiefelweitwurf statt.
Mit Eis, Grillwurst und Getränken wird auch 
für das leibliche Wohl und gute Laune ge-
sorgt. Schon neugierig ? - Dann sehen wir 
uns am 01.06.2014.

Kulturverein Rowa e. V.

Rassekaninchenzuchtverein M 26 
Burg Stargard und Umgebung

Vorbereitungen für die 23. Burg-Pokal-Schau laufen

Man meint, dass Klaus Weber, nun schon fast 30 Jahre Vorsit-
zender des Rassekaninchenzuchtvereins M26 Burg Stargard 
und Umgebung, schon ein „alter Hase“ bei der Vorbereitung 
und Durchführung der beliebten Burg-Pokal-Schauen ist. Doch 
für Klaus Weber ist jede der Schauen, bei der er stets das 
Amt des Ausstellungsleiters übernimmt, immer wieder eine 
neue Herausforderung. Für ihn und sein Team steht jedes Mal 
eine Menge Arbeit an: Zunächst muss eine geeignete Räum-
lichkeit gefunden und gebucht werden. „Hierbei können wir 
uns zum Glück auf den Kulturverein Rowa verlassen, der uns 
auch dieses Jahr wieder die Räumlichkeiten der Integrativen 
Begegnungsstätte in Rowa für unsere 23. Burg-Pokal-Schau 
überlässt. Vielen Dank dafür!“, berichtet Klaus Weber erfreut. 
Nachdem dann die Ausstellungsordnung erstellt und im Vor-
stand beschlossen wurde heißt es, die Vereine und Züchter 
des großen Landkreises Mecklenburgische Seenplatte einzu-
laden. Neben den vielen organisatorischen Aufgaben müssen 
auch die für die Schau benötigten Ausstellungskäfige gesichtet 
und einige repariert werden. Hier legten die Vereinsmitglieder 
bereits fleißig Hand an. Fleißig werden sie auch beim Aufbau 
der Schaukäfige sein müssen, denn es werden ca. 250 Ka-
ninchen erwartet. Doch für die Züchter ist der Lohn der Arbeit 
schon in Sicht: Nicht die Pokale und Ehrenpreise der Schau 
stehen für die meisten Züchter im Vordergrund, sondern vor 
allem die Züchterfreundschaften können im Rahmen der Schau 
wiederbelebt und gepflegt werden. Und auch die hoffentlich 
zahlreichen Besucher werden erwartet, um ihnen wieder Ka-
ninchen in vielen verschiedenen Rassen und Farbenschlägen 
zu präsentieren.
Für alle interessierten Kaninchenfreunde und die, die es werden 
wollen, gibt es also einen festen Termin: Am Samstag, dem 5. 
Juli ist die Schau von 9 - 17 Uhr und am Sonntag, dem 6. Juli, 
von 9 - 14 Uhr geöffnet. Für das leibliche Wohl wird gesorgt. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Straße. Gegen Mittag waren alle Arbeiten erledigt. Zur Stärkung 
nach getaner Arbeit gab es Erbsensuppe mit Würstchen.
Das Bürgerhaus steht nun wieder in seiner vollen Schönheit 
den Bürgern der Gemeinde und dem Umland für Feierlichkeiten 
zur Verfügung. Die ersten Quartiergäste kamen prompt, ein 
Amselpaar schien Gefallen an unserem Carport gefunden zu 
haben, baute ohne Anmeldung ein Nest und zog auch gleich ein.

Bernd Recknagel 
Vereinsvorsitzender

Kulturverein Rowa

2. Nordic-Walking-Day und 2 . Frühlingslauf  in Rowa

Zieleinlauf

Am 26.04.2014 rief der Kulturverein Rowa e. V. zum zweiten Mal 
den Nordic-Walking-Day und Frühjahrslauf durch den Rowaner 
Forst auf. Eröffnet wurde dieses Event mit dem Kinderlauf über 
einem Kilometer. Acht sportbegeisterte Kinder kämpften bei 
schönstem Wetter um die schnellste Runde.
Indessen erwärmten sich 16 Nordic Walking-Frauen und Män-
ner unter fachkundiger Anleitung durch Frank Ziepel, Fitness-
trainer vom „Promotio“ Neubrandenburg.
Dann gingen diese an den Start.
Danach fanden sich leider nur 11 Läufer und Läuferinnen, die 
ihre Kräfte auf den 7-km-Kurs durch den Rowaner Forst messen 
wollten. Während freiwillige Helfer der Feuerwehr Rowa für die 
verkehrstechnische Sicherheit der Sportler sorgten, wurde der 
Empfang der Sportler auf dem Gelände der ehemalige Pilzfarm 
vorbereitet.

Kinder
1. Platz  Florian Zech
2. Platz  Oliver Schulz
3. Platz  Niclas Marten Schöps

Erwachsene:
1. Platz  Steffen Ewald
2. Platz   Mmien Sogmanski
Hiermit auch vielen Dank an Herrn und Frau Smuskewicz, die 
den Grill glühen ließen. Hier die Podestplätze bei den Lauf-
disziplinen:
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Der Vorstand arbeitet ehrenamtlich!
Unseren Verbandsmitgliedern praktische Lebenshilfen zu geben, 
um damit ihre unabhängige Existenz in der eigenen Wohnung im 
Alter und bei Behinderung zu sichern sowie durch ein umfassendes 
Vereins- und Kulturleben Geselligkeit, Freude und Geborgenheit für 
ALLE zu erreichen, das war die Zielstellung unserer Vorstandsarbeit!
Die Mitgliederbewegung stellt sich ausgeglichen dar. Damit ist und 
bleibt der Stargarder Behindertenverband e. V. mit gegenwärtig 
184 Mitgliedern einer der größten Einzelverbände in Burg Stargard.
In unserem Verein sind 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon 
12 Mitarbeiter/Innen im Ambulanten Pflegedienst beschäftigt!
Die gemeinnützige Vereinstätigkeit muss mit immer weniger Un-
terstützung durch die Stadt Burg Stargard und den Landkreis MST 
auskommen.
Die Mitglieder haben kein Verständnis dafür, dass der Verein im Jahr 
2013 nur 401,50 € von der Stadt erhalten hat.
Es sieht so aus, dass sich daran auch nach der Kommunalwahl nicht 
viel ändern wird. Denn die Entwicklung einer sozialen Stadt steht bei 
den Bewerber/innen nicht auf der Agenda.
Mit regelmäßiger Beitragszahlung und durch Spenden (Listensamm-
lung 1993,85 €) haben Mitglieder und Spender einen wesentlichen 
Anteil an der Eigenfinanzierung des Vereines mit rund 20.000,- € 
erbracht.
Außerdem erhielten wir aus Landesmittel Zuschüsse von 8.000,- € 
für unsere Begegnungsstätte und 12.000,- € für die Kontakt- und 
Beratungsstelle.
Die AOK- Nordost stellte aus Mitteln für örtliche Selbsthilfegruppen 
655,- € bereit.
Für unsere drei Bürgerarbeiter erhielten wir aus Mitteln des Europä-
ischen Sozialfonds 38.800,- €. Leider wird dieses Projekt nach einer 
Laufzeit von drei Jahren zum 31.12.2014 auslaufen.
In der Rückschau auf zwei erfolgreiche Jahre wurde sichtbar, dass 
alle Probleme mit viel Flexibilität durch den Vorstand und durch die 
Mitarbeiter/Innen gelöst werden konnten.
Auf der Grundlage des Rechenschaftsberichtes des Vorstandes und 
der Empfehlung der Revisionskommission, die dem Vorstand eine 
ordentliche und gewissenhafte Buch- und Rechnungsführung sowie 
Mittelverwendung bescheinigte, wurde der (alte) Vorstand entlastet.
Für das Geschäftsjahr 2013 wurde dem Vorstand Entlastung erteilt.
Anschließend fanden die satzungsgemäßen Neuwahlen statt.
Im 24. Jahr seines Bestehens wählten die Mitglieder des SBV e. V. 
ihren 13. Vorstand.

Vorsitzender:  Peter Braun
stellv. Vors.:  Heidrun Lips
Schatzmeister:  Ursula Klimmt
Schriftführer:  Rosemarie Krause
Beisitzer:  Hildegard Hormann
Beisitzer:  Hans-Joachim Köpke
Beisitzer:  Lotti Müller
Revisoren:  Hannelore Slomian, Alfons Menzel, Dieter 

Köpnick

Natürlich können alle Berichte nach Voranmeldung in den Ge-
schäftszeiten am Vereinssitz eingesehen werden.

P. Braun, am 22.05.2014

Der neue Vorstand von links: Frau Hormann, Frau Krause, Frau Klimmt, 
Herr Köpke, Frau Slomian, Herr Köpnick, Herr Menzel, Frau Lips, Herr 
Braun (und Frau Müller nicht im Bild)

Schützenverein Burg Stargard e.V.

Öffentliche Schießzeiten Schießplatz Quastenberg

-  Samstag 09:00 Uhr - 12.00 Uhr
   14:00 Uhr - 16.00 Uhr
   (mit Anmeldung)
 -  Sonntag 09:00 Uhr - 12:00 Uhr
tel. Anmeldungen auch für andere Tage:
039603 20338 (Dieter Schnabel)
039603 21138 (Vorsitzender)
039603 21137 (Fax)

Öffentliche Schießveranstaltungen (siehe Öffnungszeiten) können 
von jedem Mann und jeder Frau genutzt werden. Ausleihmöglich-
keiten für Bockdoppelflinten sind vorhanden.

Termine
03.06.2014  Vorstandssitzung Schießplatz Quastenberg
 (öffentlich für alle Beginn: 19:00 Uhr Mitglieder)
 Arbeitseinsätze Abzuleistende Arbeitsstunden 

können an jedem ersten Samstag im Monat
 ausgeführt werden.
 Jeden Mittwoch Training der Frauenmannschaft 

Schießplatz Quastenberg
 Beginn: 15:00 Uhr
14.06.2014  Landesmeisterschaft Stralsund-Lüssow - Ordo-

nanz 
 Beginn: 9:00 Uhr
28.06.2014  Landesmeisterschaft Wolgast
 GK-Pistole 
 Beginn 9:00 Uhr

Vereinsmeisterschaft Trap
Am 11.05. 2014 fanden die Vereinsmeisterschaften in der Disziplin 
Trap statt. Nur sieben Schützen nahen daran teil und stellten ihr Kön-
nen in dieser schwierigen Disziplin unter Beweis. 75 Wurfscheiben 
müssen dabei getroffen werden.

Die besten Ergebnisse: 
Vereinsmeister Wolfgang Wockenfuß 62 Treffer
2. Platz  Hans-Joachim Basedow 59 Treffer
3. Platz  Reiner Schunke 59 Treffer
Gratulation an die erfolgreichen Schützen.

Nachtrag
Am 13.04.2014 fanden die Vereinsmeisterschaften Großkaliber/
Pistole und Revolver statt. In beiden Disziplinen starteten 20 Ver-
einsmitglieder.

Ergebnisse Pistole: 
Vereinsmeister Frank Dahm  125 von 150 Ringen
2.  Stafan Reiher  119
3.  Hartmut Ohlrich  99

Ergebnisse Revolver: 
Vereinsmeister Andreas Hartmann 128 von 150 Ringen
2.  Stefan Reiher  124
3.  Oliver Dieter  114

Glückwunsch an die neuen Vereinsmeister.

Der Vorstand Schützenverein Burg Stargard

Stargarder Behindertenverband e.V.

13. Vereinsvorstand beim SBV e. V. gewählt

Am 22.05.2014 führte der SBV e. V. seine diesjährige Mitgliederver-
sammlung im großem Saal „Zur Linde“ durch. Es waren 46 stimm-
berechtigte Mitglieder und ein Gast anwesend.
Der Vorstand gab einen Rechenschaftsbericht über die Arbeit des 
Vereines in den letzten beiden Jahren, welcher genauso wie der 
Bericht der Revisionskommission, mit großer Zustimmung aufge-
nommen wurde.
Im Berichtszeitraum kam der Vorstand in der Regel jeden zweiten 
Mittwoch im Monat zu insgesamt 19 Sitzungen zusammen. Auf allen 
Sitzungen waren wir beschlussfähig. Der Vorstand war stets bemüht, 
die Beschlüsse der Mitgliederversammlungen umzusetzen und auf 
der Grundlage unserer Satzung sowie nach Gesichtspunkten einer 
ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Geschäftsführung zu ar-
beiten und zu entscheiden.
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Der Burgpark, der Burgfried und die Umgebung der Burganlage 
bot diesen beiden Events wieder eine einzigartige Kulisse. Mit 
Pfeil und Bogen waren die Teilnehmer auf der Jagd nach kniffe-
ligen Zielen und weit entfernten Markierungen. Aus den Jägern 
wurden Sammler - Punktesammler. Die Besten wurden dann 
natürlich mit einem neuen Wanderpokal und Urkunden geehrt. 
Auch die kleinsten Bogner zeigten ihr Können und ließen selbst 
die erfahrenen „Hasen“ staunen über die tollen Ergebnisse.

Gudrun Käming

Dorfgemeinschaft für ländliches 
Brauchtum Rühlow e.V 

16. Sommerdreschfest in Rühlow!

Liebe Leserinnen, liebe Leser

am 14. und 15. Juni 2014 wird es wieder laut auf dem Ver-
einsgelände der Dorfgemeinschaft für ländliches Brauchtum 
Rühlow e. V. Denn traditionell findet jedes Jahr am zweiten 
Juni-Wochenende das Sommerdreschfest in Rühlow statt – 
nun bereits zum 16. Mal.
Eventuell kennen Sie den kraftvollen Klang von Lanz Bulldog, 
Hanomag, Belarus, Deutz, ZT 300 usw. noch aus den Zeiten, 
in denen diese Fahrzeuge aktiv auf unseren Feldern unter-
wegs waren?! Für Sie und alle anderen haben wir mit unserem 
Sommerdreschfest eine Möglichkeit geschaffen, noch einmal 
live zu erleben, wie vor 30 bis 100 Jahren in der Landwirt-
schaft gearbeitet wurde. Bei den Dreschvorführungen wird 
nicht nur gedroschen, sondern auch Stroh gehäckselt oder 
Korn zu Schrot gemahlen. Alte Handwerkstechniken wie z. B. 
das Schmieden sind live zu erleben und aus „Mudders Kök“ 
gibt es wieder leckeren, selbst gebackenen Kuchen. Unser 
Rühlower „Fisch-Hus“ bietet Matjes- und Rollmops-Brötchen 
sowie Schmalzstullen an.
Die großen Ausfahrten am Samstag- und Sonntagvormittag 
und das Traktor-Pulling an beiden Tagen sind bereits seit vielen 
Jahren wahre Zuschauermagnete.
Selbstverständlich wird am Samstagabend zum Tanz auf-
gespielt und am Sonntag ab 11:00 Uhr schallt passend zum 
Frühschoppen zünftige Blasmusik von der Blaskapelle der 
freiwilligen Feuerwehr Mirow über den Platz. Erstmalig lädt 
unser Gemeinde-Pastor Herr Thomas Moll Sie ein, ab 11:30 
Uhr direkt in unserer großen Halle den Sonntagsgottesdienst 
zu besuchen.
Wir, die Dorfgemeinschaft für ländliches Brauchtum Rühlow e. 
V., freuen uns auf Ihren Besuch und hoffen, dass Sie sich auf 
dem Heimweg sagen: Ja, der Besuch in Rühlow hat sich (wie 
immer) gelohnt und ich komme nächstes Jahr wieder.
Kostenfreie Parkplätze finden Sie gleich neben dem Vereins-
gelände.

Jehovas Zeugen K.D.Ö.R in Burg Stargard

Keine Zusammenkünfte

Wegen umfangreicher Umbaumaßnahmen finden im Juni 
keine Zusammenkünfte für die Öffentlichkeit im König-
reichssaal von Jehovas Zeugen (Kirchengebäude), Fich-
tenweg 32 statt.
Wir treffen uns stattdessen immer mittwochs um 19:00 
Uhr im Königreichssaal in 17153 Stavenhagen, An der 
Schleife 4.
Interessierte Personen sind natürlich auch dort herzlich 
willkommen.
Besuchen Sie auch gerne unsere Website www.jw.org. 
Hier finden Sie lehrreichen und unterhaltsamen Lesestoff, 
Videoclips, Musik und Mitmachseiten für die ganze Familie.

Stargarder Burgverein e.V.

Mitgliederversammlung 

Am 09. Mai hat der Vorstand des Stargarder Burgverein e. V. 
zur ersten Mitgliederversammlung des Jahres 2014 im Vereins-
raum auf der Burg eingeladen. Zahlreiche Mitglieder folgten 
dieser Einladung und konnten sich anhand der Berichte des 
Vorstandes und der Arbeitsgruppen einen aktuellen Überblick 
von der Vereinsarbeit machen. Nachdem die Rechnungsprüfer 
im Vorfeld sich von der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsbü-
cher überzeugt haben, wurde der Vorstand von den Mitgliedern 
für das Geschäftsjahr 2013 entlastet.
Im Anschluss an die Mitgliederversammlung stellte Frank Saß 
die Ideen für das 22. Burgfest am 09. und 10. August unter dem 
Titel „die wundersame Heilung“ vor.
Für den kleinen Hunger war auch gesorgt und der eine oder 
andere genoss danach noch in gemütlicher Runde im Vereins-
raum die Geselligkeit.

Walpurgisnacht auf der Burg Stargard
Auch in diesem Jahr sorgten die Stargarder Edelleute auf der 
Walpurgisnacht für Unterhaltung. Für diese eine Nacht vom 
30. April zum 01. Mai hatten sie sich etwas ganz besonderes 
ausgedacht. Ganz schön verhext und teuflisch gut kam die 
Aufführung dann auch beim Publikum an. Den Tänzern und 
auch den Zuschauern hat es sichtlich viel Spaß gemacht.

7. Internationales Burgbogenturnier und 6. Castle Shoot 
At The Marks
Unterschiedlicher konnten die meteorologischen Vorausset-
zungen für die beiden Turniere nicht sein. Sonnenschein und 
herrlichstes Sommerwetter erwartete das 7. internationale Burg-
bogenturnier am 17. Mai 2014. Im Gegensatz dazu fand das 6. 
Castle Shoot At The Marks am 18. Mai 2014 bei strömenden 
Regen statt.
Unbeeindruckt von diesen „Äußerlichkeiten“ lieferten die Teil-
nehmer beider Turniere hervorragende Leistungen und trotzten 
allen Widrigkeiten.

Der Nachwuchs bei der Siegerehrung.

der berühmte Turmschuss
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Herrn Wolfgang Welter  am 11.06.  zum 67.
Frau Rosemarie Eckermann  am 12.06.  zum 66.
Herrn Eberhard Richter  am 13.06.  zum 73.
Frau Gisela Nagel-Heyer am 14.06.  zum 75.
Herrn Gerhard Tessendorf  am 14.06.  zum 65.
Frau Brigitte Schulz  am 17.06.  zum 73.
Herrn Johannes Herrmann  am 20.06.  zum 79.
Herrn Werner Birkner  am 22.06.  zum 79.
Herrn Hans-JürgenDobbert  am 23.06.  zum 74.

Gemeinde Groß Nemerow
Frau Beate Fritsche  am 31.05.  zum 69.
Frau Sylvia Busse  am 02.06.  zum 65.
Herrn Siegfried Schmidt  am 02.06.  zum 73.
Herrn Wolfgang Kabisch  am 04.06.  zum 65.
Frau Karola Vogt  am 05.06.  zum 74.
Herrn Heino Vieth  am 08.06.  zum 67.
Herrn Peter Genning  am 11.06.  zum 73.
Frau Erika Sturm  am 11.06.  zum 71.
Herrn Willi Drosdatis  am 13.06.  zum 73.
Frau Anneliese Lenk  am 13.06.  zum 75.
Herrn Günter Lorenz  am 13.06.  zum 77.
Herrn Rudi Rossow  am 13.06.  zum 75.
Frau Ruth Runge  am 18.06.  zum 76.
Frau Brigitte Krause  am 19.06.  zum 76.
Frau Elisabeth Koch  am 20.06.  zum 85.
Herrn Gerhard Israel  am 21.06.  zum 80.
Frau Ruth Schendel  am 21.06.  zum 90.
Herrn Ewald Gertel  am 22.06.  zum 86.
Frau Edeltrud Meier  am 23.06.  zum 74.
Frau Veronika Siefke  am 25.06.  zum 66.

Gemeinde Holldorf
Herrn Helmut Laß  am 04.06.  zum 67.
Frau Erna Schulz  am 15.06.  zum 78.
Herrn Manfred Lück  am 16.06.  zum 66.
Frau Linda Cornelius  am 22.06.  zum 87.
Frau Else Görß  am 22.06.  zum 92.

Gemeinde Lindetal
Frau Helga Bigus  am 31.05.  zum 73.
Herrn Günter Meyer  am 01.06.  zum 74.
Frau Karin Korth  am 03.06.  zum 67.
Frau Anna Pautz  am 03.06.  zum 86.
Herrn Hans-AchimPlautz  am 03.06.  zum 79.
Herrn Axel Krösing  am 04.06.  zum 65.
Frau Edith Ekruth  am 08.06.  zum 81.
Frau Irmgard Walter  am 08.06.  zum 77.
Frau Gertrud Hermann  am 09.06.  zum 83.
Frau Waltraud Thürk  am 09.06.  zum 71.
Herrn Werner Holz  am 11.06.  zum 84.
Frau Gerda Holz  am 16.06.  zum 71.
Frau Christine Schenk  am 17.06.  zum 80.
Herrn Herbert Sump  am 17.06.  zum 73.
Frau Hanna Klebs  am 19.06.  zum 76.
Frau Frieda Plöger  am 22.06.  zum 77.
Frau Margitta Wolff  am 25.06.  zum 72.
Frau Helga Lühe  am 27.06.  zum 76.

Gemeinde Pragsdorf
Frau Ingrid Schneider  am 02.06.  zum 65.
Herrn Dieter Handt  am 03.06.  zum 65.
Frau Margret Hoppert  am 16.06.  zum 67.
Herrn Helmut Vettermann am 16.06.  zum 79.
Frau Gisela Schmidt  am 27.06.  zum 81.

Stadt Burg Stargard
Frau Irmgard Ihloff  am 31.05.  zum 80.
Frau Gudrun Beltz  am 01.06.  zum 65.
Frau Irma Bartsch  am 02.06.  zum 86.
Frau Brigitte Juranek  am 02.06.  zum 76.
Frau Helge Schade  am 02.06.  zum 78.
Herrn Uwe Bastian  am 04.06.  zum 71.
Herrn Andreas Schumann  am 04.06.  zum 65.
Herrn Helmut Grindel  am 05.06.  zum 65.
Frau Regina Oertel  am 05.06.  zum 72.
Herrn Lothar Jaroschewski  am 06.06.  zum 67.
Herrn Reinhold Piossek  am 06.06.  zum 72.
Frau Heidemarie Tiedt  am 06.06.  zum 70.
Herrn Peter Schmidt  am 07.06.  zum 65.
Herrn Klaus Dieter Fettkulin  am 08.06.  zum 69.
Herrn Georg Bendier  am 09.06.  zum 79.
Frau Gisela Meinke  am 09.06.  zum 80.
Herrn Alfred Grimm  am 10.06.  zum 82.
Frau Waltraut Schulz  am 10.06.  zum 81.
Frau Maria Weiß  am 10.06.  zum 66.
Herrn Willi Ahnsehl  am 11.06.  zum 77.
Herrn Werner Bombis  am 11.06.  zum 74.
Herrn Konrad Paap  am 11.06.  zum 82.
Herrn Günter Voß  am 11.06.  zum 85.
Frau Liesbeth Nowotny  am 12.06.  zum 77.
Frau Anna Schroeder  am 12.06.  zum 86.
Frau Gisela Walter  am 14.06.  zum 84.
Frau Luzie Böttcher  am 15.06.  zum 78.
Frau 
Dorothea-Elisabeth Hänisch  am 15.06.  zum 70.
Herrn Erwin Hinz  am 15.06.  zum 81.
Frau Margit Ziethmann  am 15.06.  zum 74.
Herrn Reinhard Palzer  am 16.06.  zum 72.
Herrn Konrad Rose  am 16.06.  zum 77.
Herrn Edmund Strege  am 16.06.  zum 66.
Frau Renate Eckelmann  am 17.06.  zum 75.
Frau Monika Ahnsehl  am 18.06.  zum 70.
Frau Ingrid-Brigitta Hinz  am 18.06.  zum 77.
Frau Renate Lüttke  am 19.06.  zum 76.
Herrn Rainer Wegner  am 19.06.  zum 69.
Frau Heidemarie Küssner  am 20.06.  zum 70.
Herrn Harald Schade  am 20.06.  zum 84.
Frau Barbara Schönfeldt  am 21.06.  zum 71.
Frau Elke Bartholomei am 22.06.  zum 65.
Herrn Bernd Macknow  am 22.06.  zum 65.
Herrn Helmuth Röseler  am 22.06.  zum 83.
Herrn Julius Betcher  am 23.06.  zum 88.
Herrn Reginald Maczolla  am 23.06.  zum 82.
Herrn Wilfried Röseler  am 23.06.  zum 76.
Herrn Manfred Bartsch  am 24.06.  zum 74.
Herrn Dieter Kulow  am 24.06.  zum 71.
Frau Regina Landeck  am 24.06.  zum 73.
Frau Gunda Schmidt  am 24.06.  zum 84.
Frau Ursel Hartung  am 25.06.  zum 71.
Herrn Willi Drews  am 26.06.  zum 66.
Frau Thea Behn  am 27.06.  zum 71.
Frau Renate Koepke  am 27.06.  zum 69.
Frau Helmantha Upperl  am 27.06.  zum 91.

Gemeinde Cammin
Frau Renate Lorenz  am 10.06.  zum 68.

Gemeinde Cölpin
Herrn Jaroslav Konicek  am 04.06.  zum 66.
Frau Hilde Mielke  am 06.06.  zum 76.
Frau Lieselotte Schulz  am 11.06.  zum 82.

Wir gratulieren den Jubilaren zum Geburtstag im Mai/Juni 2014



GRÜNES LEBEN

Spezialitätenabende  
im Hotel Marienhof/Burg Stargard

Kultur und Genuss hatte das Hotel Marienhof allen Besuchern des Hildegard von 
Bingen - Spezialitätenabends am Gründonnerstag versprochen und - auch geliefert. 
Alle Gäste, die sich auf dieses Abenteuer mit der berühmtesten deutschen und welt-
weit bekannten Klosterfrau des Mittelalters, Hildegard von Bingen, eingelassen hat-
ten, waren von dieser großen Visionärin, Heilerin und Kräuterfrau fasziniert und zu-
gleich überrascht, denn ihr Wissen ist heute aktueller denn je und in unserem Alltag 
anwendbar. In Anlehnung an das überlieferte Kräuter- und Heilwissen der Hildegard 
von Bingen präsentierte und reichte Martha Opitz, Ayurveda-Köchin im Hotel Mari-
enhof, ihren Gästen ein eigens für diesen Abend kreiertes 4-Gänge-Menü. Einheimi-
sche Wildkräuter wie z.B. der Bärlauch, Knoblauchsrauke, Gundelrebe, Brennessel 
u.a. fanden ihre Verwendung  bei der Gründonnerstagssuppe nach einem Original-
rezept der Hildegard und Löwenzahn und Giersch im Salat. Mit Lamm, Zander und 
Fenchel beim Hauptgang bzw. Minze beim Osternest-Dessert konnten die Gäste sol-
che Speisen genießen, die auch von Hildgard ganz besonders empfohlen werden.  
In bekannter und bewährter Weise sorgte Stadthistoriker Frank Saß mit Ge-
schichten aus dem Klosterleben der Hildegard von Bingen und über Rituale zum 
Osterfest für Spaß und angenehme Unterhaltung. So ist der Gründonnerstag 
von jeher ein Tag mit vielen Bräuchen und Ritualen und den damit verbundenen  
abergläubischen Vorstellungen der Menschen. Die Frage an alle Teilnehmer, was 
es denn mit den gefärbten Ostereiern vom Gründonnerstag auf sich hatte, die am 
Ostersonntag zur Weihe in die Kirche getragen wurden,  konnte zunächst niemand 
beantworten. Bis dann doch einer meinte, sie würden über das Hausdach geworfen.  
Er hatte recht, ja, nach der Segnung in der Kirche wurden sie über das Hausdach 
geworfen und dann dort begraben, um böse Geister von Haus und Stall fernzu-
halten. Die kluge Antwort brachte ihm den Hauptgewinn dieses Ratespaßes, allen 
anderen ein grün gefärbtes Gründonnerstagsei.
Zum Abschluss des köstlichen Menüs und des gelungenen Abends genossen alle 
gemeinsam ein Spitzwegerich-Elexier, das für eine gute Verdauung und Gesund-
heit sorgt. Alle nahmen die Inspiration mit nach Hause, künftig die Unkräuter am 
Wegesrand oder im Garten mit aufmerksamen Augen zu betrachten, sie wertzu-
schätzen und hier und da sogar zu genießen.  

Demnächst im Hotel Marienhof in Burg Stargard: 
Spezialitätenabend zur Sommersonnenwende am 21. Juni, ab 19.00 Uhr
•  mit Life-Musik im Freien; es spielt Herr Hecht von der ehem. Gruppe 3PE-ES   
•  Tanz auf der Terrasse
•  Hof-Feuer mit Kräuterverbrennung 
 (in Anlehnung an alte Traditionen zum Schutz für das kommende Jahr)
• Sommer-Grillbuffet (Fisch, Fleisch u. Vegetarisches, Salate, Gemüse u. Desserts)
• Sichern Sie sich rechtzeitig Ihre Plätze! Eintritt p.P.: 24,- €
Tel.: 039603-2550, www.hotel-marienhof.de
Um Anmeldung wird gebeten!
Das Hotel Marienhof lädt Sie herzlich ein, (wieder) dabei zu sein!

- Anzeige -

Marienhof
Hotel & Ayurveda-Haus

• Reiki – ein Weg der Entspannung  
für Körper, Geist und Seele

• Aktivierung von Heilenergien  
durch intuitives Handauflegen
• Klangschalenbehandlungen

• Lebensberatung

Reikimeisterin Dagmar Wruck 
Grabenstraße 26 | 17094 Burg Stargard

Mobil: 0160 - 54 52 970 
Mail: dagmar.wruck@googlemail.com

Gegrillter Lachs mit Pellkartoffeln 
und Magerquark, gemischter Sa-
lat mit Rapsöl-Zitronen-Dressing 
und gerösteten Sonnenblumen-
kernen, frische Himbeeren in fett-
armem Joghurt: In der warmen 
Jahreszeit isst man leichte Ge-
richte besonders gern. Und das 
ist gerade für Arthrosepatienten 
wichtig. Neuere Erkenntnisse zei-
gen, dass die richtige Ernährung 
einen positiven Einfl uss auf den 
Verlauf von Gelenkverschleiß ha-
ben kann. Experten empfehlen 
daher eine Kostumstellung, die 
auf die Verminderung von Ent-
zündungen, den Erhalt des Ge-
lenkknorpels und die Normalisie-
rung des Körpergewichts abzielt.
Gemäß diesem „gelenkfreundli-
chen“ Speiseplan sollte man nur 
einmal pro Woche Fleisch essen, 
Innereien meiden und fette Wurst 
durch mageren Käse ersetzen. 
Tierische Fette wie Schweine-
schmalz und Gänsefett sind zu 
meiden, stattdessen sollte man 
auf pflanzliche Öle mit einem 
hohen Alpha-Linolensäuregehalt 

setzen, etwa Raps- oder Leinöl. 
Wertvolle Omega-3-Fettsäuren 
liefern zudem fette Kaltwasserfi -
sche, die dreimal wöchentlich auf 
den Tisch gehören. Zudem ist auf 
eine ausreichende Versorgung 
mit Antioxidantien und Spuren-
elementen aus Obst, Gemüse, 
Vollkornprodukten und fettarmen 
Milchprodukten zu achten. Für 
die Gelenkknorpel sind Gelatine 
sowie Glucosaminsulfat etwa aus 
Meeresfrüchten wichtig.
Durch richtige Kost allein lässt 
sich Arthrose allerdings nicht 
aufhalten. Zum ganzheitlichen 
Ansatz gehört meist auch eine 
medikamentöse Behandlung. 
Dafür kann der Arzt Schmerz-
mittel verordnen oder Injekti-
onen mit speziell vernetzter 
Hyaluronsäure. Damit fällt auch 
die dritte wichtige Anti-Arthrose-
Maßnahme leichter: regelmäßi-
ge, gelenkschonende Bewegung 
wie Schwimmen, Radfahren, 
Gymnastik oder Walking. Mehr 
Tipps unter www.fi t-und-mobil.
info. (djd/pt)

Klüger essen, sich leichter bewegen  
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 Karten über die Waren(Müritz)-Information, an der 
Abendkasse, unter 01805-288 244* oder online

*(0,14 €/Min. aus dem Festnetz, Mobilfunkpreise max. 0,42 €/Min.)

Freilichtbühne Waren (Müritz)
5. Juli bis 6. September
 Mittwoch bis Samstag 19.30 Uhr, Sonntag 17.00 Uhr

um
LebenLeben

Leib
und Das familien-freundlicheTheaterspektakelan der Müritz!

Abwassertank mit DIBt inkl. Domschacht

Rostocker Umweltservice,
Handwerkstr. 5, 18069 Rostock,Tel.: 03 81 / 8 01 00 75

700 L ab 299,- 3000 L ab 849,-

www.Abwassertank.de

Komposttoiletten
ab 66,- €

* zzgl. Lieferkosten

* *

*

Möchten Sie Ihr Haus verkaufen!
Haus und Grundstück sind Ihnen zu groß?

Sie schaffen nicht mehr alles alleine?
Berufliche oder familiäre Veränderungen?

Wir erledigen für Sie alle Formalitäten.
Seit 20 Jahren bin ich in Ihrer Region erfolgreich tätig.

Wir stellen Ihre Immobilie nicht einfach nur so ins Internet.
Wir präsentieren Ihr Haus auch auf Messen und Ausstellungen,

 im Immobilienscout24
und auf unserer Homepage www.horn-immo.de.

 HORN
Ihr Familienmakler seit 1993!

Detlef Horn
Telefon: 0395-5 70 66 69 · 0172-3 93 08 27

E-Mail: info@horn-immo.de · www.horn-immo.de

DeutschlanDs 
Grösste 
Makler  

BewertunG

2013
ImmobIlIen

mAkler

Top

neubrAndenburg

IMMOBILIEN

FAMILIENANZEIGE

9090
Vielen herzlichen Dank an alle, die mir zu meinem 

90. Geburtstag
den ich am 13. April 2014 beging, mit Glückwünschen,  
Blumen und Geschenken  eine große Freude bereiteten. 

Besonderer Dank dem Ministerpräsidenten des Landes 
Mecklenburg-Vorpommern Erwin Sellering und dem 
Bürgermeister der Stadt Burg Stargard Tilo Lorenz für  
die überbrachten Glückwünsche.

Ein herzliches Dankeschön meinen Kindern, die mir bei  
den Vorbereitungen der Feier geholfen haben und diesen 
Geburtstag zu einem unvergesslichen Erlebnis werden ließen.

Hans Schönfeld Burg Stargard,  im Mai 2014

Für jeden Anlass – schnell und be-
quem von zu Hause aus selber ge-
stalten und schalten!

Spielend selbst gestalten.
Familienanzeigen ONLINE BUCHEN: 

www.wittich.de

Ihre Familienanzeigen:

BEILAGENHINWEIS
Diese Ausgabe enthält eine Beilage von

KÜCHENHAUS GUMZOW
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Ein frohes Pfingstfest
wünscht allen Kunden

Das Team vom  
„Stargarder Eiscafé“  Waecker 

und „nahkauf Waecker“
(täglich ab 6:00 Uhr)

17094 Burg Stargard, Am Markt 7 + 8
Tel.: 03 96 03/2 85 66, 03 96 03/2 03 25

Täglich ab 11:00 Uhr Mittagstisch
in unserer Gaststätte!

(außer Samstag und Sonntag)

Stargarder Eiscafé
- Anzeige -

Wir freuen uns, unsere  
Gäste mit einer umfangreichen Eiskarte 

und Vielfalt unseres Softeises

von Exotik-Joghurt bis Banane-Cocos
begrüßen zu dürfen.

Gern verwöhnen 
wir Sie auch mit 

unseren  
hausgemachten 

Torten.

Besuchen  
Sie uns!

Ihr Eiscafé-Team

Leckeres Eis und andere Köstlichkeiten aus Ihrem Eiscafé

Kruseshofer Str. 18 • Neubrandenburg •     0395/776 88 63 • www.kfz-dahl.de%

Schlüsselfertiger Neubau
Umbau • Sanierung
Dach-, Fassaden- und
Maurerarbeiten, Fensterbau
Bauplanung

Tel.: 03 96 03 / 2 33 60
www.fgbauservice.de

Marner Str. 101
17094 Burg Stargard

Bauen Sie auf Qualität und Erfahrung
LINUS WITTICH KG

VERLAG + DRUCKRöbeler Straße 9 · 17209 Sietow
Telefon: 03 99 31/5 79-0
Fax: 03 99 31/5 79-30 
e-mail: j.teidge@wittich-sietow.de · Internet: www.wittich.de

Ihr persönlicher Ansprechpartner 

JÖRG TEIDGE
Telefon: 0171/9 71 57 33

WERBUNG 
die ankommt

Vielen Dank für Ihr Vertrauen und Ihre Stimmen!
Wir setzen uns als Stadtvertreter und Sachkundige Einwohner für Sie und für die Stadt mit allen Ortsteilen  ein.

 Kontakt: Stargard 2030 c/o Dieter Lips, Ahornweg 24, 17094 Burg Stargard, Tel.: 039603/21971
 E-Mail: stargard.2030@t-online.de Internet: https://www.facebook.com/stargard2030

Wählergruppe

Stargard
2030


